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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Auftrag 

Die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld plant am Campus Handwerk 1 in 33613 Bielefeld 

den Neubau mehrerer Baukörper für ein Berufskolleg. Die Gruner Deutschland GmbH wurde beauftragt ein 

Brandschutzkonzept zu erstellen. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens (AZ. 600-2303121) wurde das Brandschutzkonzept durch die 

Bauaufsicht und Brandschutzdienstelle geprüft. Im Zuge der Prüfung wurden Anpassungen gefordert, die 

eine Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes Version 1.0 erforderlich machen. Änderungen zum Brand-

schutzkonzept vom 12.12.2024 (Version 1.0) werden in dieser Fortschreibung (Version 1.1) grau hinterlegt. 

Nicht mehr gültige Anforderungen sind durchgestrichen. Dies vereinfacht das Auffinden geänderter Passa-

gen und deren Überprüfung. Der Brandschutzplan 007 wird ausgetauscht und durch den Plan 007A ersetzt. 

Die Pläne 001 – 006 und 008 behalten ihre Gültigkeit. 

Das Brandschutzkonzept wird unter Berücksichtigung der bauordnungsrechtlichen Bestimmungen sowie 

der allgemein anerkannten Regeln der Technik in Bezug auf den Brandschutz erarbeitet. Bei Umsetzung 

der beschriebenen Maßnahmen zum baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz 

werden die diesbezüglichen Schutzziele der Landesbauordnung eingehalten. 

Vorschriften und Regelwerke anderer Rechtsbereiche, z.B. des baulichen Arbeitsschutzes oder des Sach-

versicherers, sind durch den Betreiber bzw. Eigentümer eigenverantwortlich zu prüfen und zu berücksichti-

gen und sind nicht Bestandteil des Brandschutzkonzeptes. 

1.2 Umsetzung und Verantwortlichkeit 

Im Rahmen des Bauantrages wird ein Brandschutzkonzept zur Genehmigung bei der zuständigen Baube-

hörde eingereicht. Diese prüft bei großen Sonderbauten unter anderem die Übereinstimmung mit den An-

forderungen nach den Vorschriften der Landesbauordnung und aufgrund der Landesbauordnung erlassener 

Vorschriften. 

Der Entwurfsverfassende bestätigt durch seine Unterschrift, dass das Brandschutzkonzept Bestandteil der 

Bauvorlagen ist und dass die übrigen Bauvorlagen diesbezüglich übereinstimmen. 

Das Brandschutzkonzept und ggf. über die Baugenehmigung erteilte Auflagen oder Nebenbestimmungen, 

die den Brandschutz betreffen, sind vom Entwurfsverfasser und den zuständigen Fachplanern in der weite-

ren Planung zu berücksichtigen. 

Die ausführenden Unternehmen sind zuständig, für den fachgerechten Einbau von Bauprodukten, Bauarten 

oder Anlagen mit brandschutztechnischen Anforderungen gemäß der Verwendbarkeitsnachweise und Ein-

bauvorschriften. Die diesbezüglichen technischen Regeln, Verwendbarkeitsnachweise und Einbauvorschrif-

ten sind zu beachten. 

Die Bauleitenden haben u.a. darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme entsprechend den öffentlich-

rechtlichen Anforderungen durchgeführt wird. Verfügen sie auf einzelnen Teilgebieten nicht über die erfor-

derliche Sachkunde und Erfahrung, sind geeignete Fachbauleitende heranzuziehen. Diese treten insoweit 

an die Stelle der Bauleitenden. 

1.3 Pflichten des Bauherrn und Betreibers 

Der Bauherr und der Betreiber berücksichtigen bei der Umsetzung der Baumaßnahme die Vorgaben aus 

dem Bauantrag inklusive des Brandschutzkonzeptes und der dazugehörigen Baugenehmigung. Sollten in 
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der weiteren Planung und Umsetzung der Baumaßnahme bauliche Änderungen, sowie Veränderungen der 

Nutzungen erfolgen, bedürfen diese einer entsprechenden Genehmigung. 
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2 Projektbeschreibung 

Der Campus Handwerk der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld zwischen der Ernst-Rein-

Straße und dem Ostwestfalendamm soll durch neue Schulungs- und Verwaltungsgebäude erweitert werden. 

Zusätzlich zu dem bereits bestehenden Bestandsgebäude (Gebäude 1) werden drei neue Baukörper errich-

tet, in denen der theoretische und praktische Unterricht für Berufsschüler der Bauindustrie (Gebäude Hand-

werk 2) sowie des Kfz-Gewerbes (Gebäude Handwerk 3) erfolgt. Im Gebäude Handwerk 2 wird zudem ein 

Teil der Verwaltung des Berufskollegs sowie der Handwerkskammer vorgesehen. Darüber hinaus wird an 

der Kreuzung von Rzeszowstraße und Ernst-Rein-Straße ein weiteres eingeschossiges Gebäude benach-

bart zu Gebäude Handwerk 2 errichtet, welches ausschließlich als Baulager genutzt wird. 

Gebäude Handwerk 2 und Baulager 

Das Gebäude, in dem die Berufsausbildung der Bauindustrie stattfinden soll (Gebäude Handwerk 2), wird 

nordwestlich von dem Bestandsgebäude mit einer Länge von ca. 75 m und einer Breite von ca. 35 m errich-

tet. Die Bruttogeschossfläche in dem Geschoss mit der größten Ausdehnung beträgt ca. 2.600 m² und die 

Höhe des Fußbodens im obersten Geschoss liegt im Mittel bei ca. 16 m über der mittleren Geländeober-

kante. 

Das Gebäude  Handwerk 2 weist aufgrund der Hanglage ein Souterrain (Ebene -1) und drei oberirdische 

Geschosse (Ebenen 0-2) auf. Die Ebenen -1 bis +1 werden überwiegend für die praktische Ausbildung im 

Baugewerbe genutzt. Neben den Räumlichkeiten für die praktische Ausbildung beinhalten diese Ebenen 

ebenfalls Lagerflächen für die Ausbildung, Umkleiden, Theorieräume sowie eine Technikzentrale in der 

Ebene -1.  

In der Ebene +2 befinden sich Büroeinheiten für die Verwaltungen, welche in einen öffentlichen und einen 

zugangsbeschränkten Bereich unterteilt sind. Darüber hinaus befinden sich in der Ebene +2 weitere Räume 

für die theoretische Ausbildung und ein Empfangsbereich sowie eine Küche mit angrenzendem Speisesaal. 

Zwischen den Theorieräumen und der Verwaltungsnutzung befindet sich ein nach oben hin offener Innen-

hof, welcher als Außenbereich des Speisesaals genutzt wird. 

Abschließend wird im dritten Obergeschoss (Technikzentrale) die Lüftungszentrale des Gebäudes einge-

richtet. 

Die Theoriebereiche in dem Gebäude werden teilweise als Lernbereiche mit einer Fläche von kleiner 600 m² 

ausgebildet. 

Die Erschließung des Gebäudes Handwerk 2 erfolgt durch direkte Ausgänge ins Freie sowie über drei not-

wendige Treppenräume und zwei Aufzüge. Zwei von den drei notwendigen Treppenräumen weisen in der 

Ebene 0 einen direkten Ausgang ins Freie auf. Der Ausgang des dritten notwendigen Treppenraums befin-

det sich auf Grund der Hanglage in der Ebene -1. Die Treppenräume werden über die vorgelagerten Park-

plätze sowie dem Schulgelände und den anschließenden öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sein. 

Das benachbarte Baulager mit einer Ausdehnung von ca. 31 m und einer Breite von ca. 12 m wird in der 

Ebene -1 eingeschossig errichtet. Auf einer Bruttogeschossfläche von ca. 398 m² befinden sich ausschließ-

lich Materiallager. 

Gebäude Handwerk 3 mit angrenzender Mittelgarage 

Die Berufsausbildung des Kfz-Gewerbes wird in dem nördlich gelegenen zweigeschossigem Gebäude 

Handwerk 3 an der Ernst-Rhein-Straße stattfinden. Angrenzend an das Kfz-Gebäude schließt sich eine 1-

geschossige offene Mittelgarage mit ca. 20 Stellplätzen auf einer Nutzfläche von ca. 490 m² auf der unteren 
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Ebene sowie ca. 20 Dacheinstellplätze an. Die offene Mittelgarage stellt eine eigene bauliche Anlage da 

und ist baukonstruktiv nicht mit dem Gebäude Handwerk 3 verbunden. 

Das Gebäude weist Abmessungen von ca. 58 m auf ca. 29 m mit Bruttogeschossflächen von ca. 1.715 m² 

in der Ebene -1 und 1.541 m² in der Ebene 0 auf. Die offenen Mittelgarage schließt mit einer Länge von 

ca. 23 m und einer Breite von ca. 23 m sowie einer Bruttogeschossfläche von 1.020 m² an.  

 

Die Gebäude weisen wiederum aufgrund der Hanglage ein Souterrain (Ebene -1) und ein Erdgeschoss 

(Ebene 0) auf. 

Für die praktische und theoretische Ausbildung im Kfz-Gewerbe verfügt das Gebäude über Lagerräume, 

Werkstätten, Theorieräume, Umkleiden und Räume zum Lackieren. Des Weiteren befinden sich in Ebene -

1 Räume der technischen Gebäudeausrüstung. 

Die Erschließung des Gebäudes erfolgt über direkte Ausgänge ins Freie sowie über einen Aufzug und einen 

notwendigen Treppenraum, der in Ebene -1 über das Schulgelände und der anschließenden Ernst-Rhein-

Straße erreicht werden kann. Gleiches gilt für die Parkdecks, welche aufgrund der offenen Ausführung eine 

direkte Anbindung an das Schulgelände aufweisen. 

 

Abbildung 1: Lageplan des Campus 
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3 Grundlagen 

3.1 Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und technische Regeln 

Das vorliegende Brandschutzkonzept basiert auf folgenden wesentlichen Gesetzen, Verordnungen, Richtli-

nien und technischen Regeln in der jeweils gültigen Fassung: 

 

BauO NRW Landesbauordnung 2018 für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.07.2018, zuletzt geändert am 

30.06.2021 

SBauVO Teil 5 Sonderbauverordnung 2016 Teil 5 – Garagen vom 02.12.2016, zuletzt geändert am 15.11.2019 

SBauVO Teil 6 Sonderbauverordnung 2016 Teil 6 – Betriebsräume für elektrische Anlagen vom 02.12.2016, zuletzt geän-

dert am 15.11.2019, zuletzt geändert am 15.11.2019 

FeuVO NRW Feuerungsverordnung vom 10. Dezember 2018 

VV TB NRW* Verwaltungsvorschrift technische Baubestimmungen - Nordrhein-Westfalen, bestehend aus der MVV TB - 

Ausgabe 2021/1 - sowie den landesrechtlichen Anpassungen, die Anlage zum Runderlass vom 07/2022 

sind * 

PrüfVO NRW  Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten vom 

24.11.2009, zuletzt geändert am 26.01.2021  

SchulBauR Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen – Schulbaurichtlinie vom 17.11.2020 

 

*Die technischen Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausführung und die technischen 

Anforderungen an Bauteile, die durch technische Baubestimmungen konkretisiert werden, sind in Kapitel 

A2.2 der Anlage zur VV TB NRW von Juni 2022 benannt und werden daher nicht gesondert aufgeführt. 

3.2 Projektunterlagen 

Das Brandschutzkonzept basiert auf den nachfolgend aufgeführten Planunterlagen der sander.hofrichter 

architekten GmbH sowie des Lageplans der hofmann-röttgen Landschaftsarchitekten BDLA. 

> Lageplan, Maßstab 1:500, Datum 12.12.2023 

> Baulager, Maßstab 1:100, Datum 12.12.2023 

> Gebäude Handwerk 2 - Bau 

> Ebene -1, Maßstab 1:100, Datum 12.12.2023 

> Ebene 0, Maßstab 1:100, Datum 12.12.2023 

> Ebene +1, Maßstab 1:100, Datum 12.12.2023 

> Ebene +2, Maßstab 1:100, Datum 12.12.2023 

> Technikzentrale/ Dach, Maßstab 1:100, Datum 12.12.2023 

> Gebäude Handwerk 3 - KFZ 

> Ebene -1, Maßstab 1:100, Datum 12.12.2023 

> Ebene 0, Maßstab 1:100, Datum 12.12.2023 

> Parkdeck-KFZ, Maßstab 1:100, Datum 12.12.2023 
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3.3 Schutzziele 

Dem Brandschutzkonzept liegen die Schutzziele gemäß § 3 (1) und § 14 BauO NRW zu Grunde, welche 

primär dem Schutz von Menschen und Tieren dienen. Darüber hinaus sind wirksame Löscharbeiten zu er-

möglichen und einer Brandentstehung und -ausbreitung vorzubeugen. Das Festlegen von weitergehenden 

Schutzzielen, wie z.B. ein erhöhter Schutz des Gebäudes oder von besonderen Sachwerten sowie der 

Schutz vor Betriebsunterbrechungen und Image-Verlusten liegt im Ermessen des Bauherrn. Im vorliegen-

den Fall wurden vom Bauherrn keine weitergehenden Schutzziele vorgegeben. 

4 Konzeptansatz 

Gebäudeeinstufung 

Gebäude Handwerk 2 

Aufgrund der Oberkante des Fußbodens sowie der Fläche der Nutzungseinheit größer 400 m², erfolgt eine 

Einstufung des Gebäudes Handwerk 2 gemäß § 2 (3) BauO NRW in die Gebäudeklasse 5. Infolge der be-

schriebenen Nutzung als Berufskolleg sowie der Grundfläche des Geschosses mit der größten Ausdehnung 

von ca. 2.600 m² handelt es sich zudem um ein Gebäude besonderer Nutzung (großer Sonderbau) nach 

§ 50 (2) Nr. 3; 12 BauO NRW. Das Gebäude dient, wie in Kapitel 2 beschrieben, im Wesentlichen der the-

oretischen und praktischen berufsbildenden Lehre für Jugendliche und Erwachsene. Da es in Nordrhein-

Westfalen keine eingeführte Sonderbauverordnung für Schulen gibt, liegt für den Bereich der Schulnutzung 

ein ungeregelter Sonderbau vor. Zur Bewertung wird neben der BauO NRW, wie in der VV TB NRW emp-

fohlen, die Schulbaurichtlinie NRW und die dazugehörigen Erläuterungen des MHKBD herangezogen. Der 

Speisesaal in Ebene +2 wird nicht als Versammlungsraum gemäß SBauVO Teil 1 genutzt. Für die Beurtei-

lung der elektrische Betriebsräume wird der betreffende Teil der SBauVO berücksichtigt, um die aus der 

Nutzung entstehenden Risiken abzudecken.  

Gebäude Handwerk 3 mit angrenzender Mittelgarage 

Das Gebäude Handwerk 3 wird aufgrund der Oberkante des Fußbodens des obersten Aufenthaltsraums in 

die Gebäudeklasse 3 eingestuft. Wie auch bei Gebäude Handwerk 2 stellt das Gebäude Handwerk 3 infolge 

der beschriebenen Nutzung als Berufskolleg sowie der Grundfläche des Geschosses mit der größten Aus-

dehnung von ca. 1.715 m² ein Gebäude besonderer Nutzung (großer Sonderbau) nach 

§ 50 (2) Nr. 3; 12 BauO NRW dar. Das Gebäude dient, wie in Kapitel 2 beschrieben, im Wesentlichen der 

theoretischen und praktischen berufsbildenden Lehre für Jugendliche und Erwachsene. Aus den bereits für 

Gebäude Handwerk 2 beschriebenen Gründen erfolgt auch hier eine Betrachtung nach SchulBauR NRW. 

Für die Beurteilung der offenen Mittelgarage sowie elektrische Betriebsräume wird der jeweils betreffende 

Teil der SBauVO berücksichtigt. Zudem wird für den Aufstellraum für Feuerstätten in Gebäude Handwerk 3 

die FeuVO NRW beachtet.  

Baulager 

Die Einstufung des Baulagers erfolgt in die Gebäudeklasse 1 als freistehende Gebäude mit einer Höhe bis 

zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m². 
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Konzeption 

Gebäude Handwerk 2 

Das Gebäude Handwerk 2 wird eine Länge von ca. 75 m und einer Breite von ca. 35 m aufweisen. Die nach 

Nr. 4.3 SchulBauR möglichen Abstände innerer Brandwände von maximal 60 m werden demzufolge über-

schritten. Abweichend zu den Vorgaben der BauO NRW und der SchulBauR wird jedoch auf eine Brandab-

schnittstrennung verzichtet. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen gegen diese Erleichterung von 

§ 30 (2) BauO NRW kein Bedenken, da gemäß Nr. 4.3 SchulBauR Abstände innerer Brandwände von ma-

ximal 60 m ermöglicht werden und laut Erläuterung des MHKBG zur Nr. 4.3 SchulBauR Brandabschnitte mit 

einer Größe von bis zu 3.600 m² (60 m x 60 m²) möglich sind. Diese Fläche wird mit ca. 2.600 m² unter-

schritten. Zudem wird das Gebäude Handwerk 2 mittig mithilfe einer feuerbeständigen Trennwand brand-

schutztechnisch in zwei Bereiche unterteilt, um einer Brandausbreitung ausreichend vorzubeugen. Durch 

die Aufschaltung der geplanten flächendeckenden Brandmeldeanlage auf die Feuerwehr und die installier-

ten trockenen Steigleitungen in den Treppenräumen des Gebäudes kann ferner zeitnah eine Brandbekämp-

fung und Räumung des Gebäudes eingeleitet werden. 

Die in der Projektbeschreibung aufgeführten einzelnen Nutzungen und Lernbereiche in den Gebäuden wer-

den brandschutztechnisch durch Trennwände untereinander separiert. Eine detaillierte Aufstellung der Ein-

heiten erfolgt im Kapitel 5.6. 

Die Rettungswege des Gebäudes werden baulich, über notwendige Treppenräume oder direkte Ausgänge 

ins Freie, sichergestellt. Die Forderungen nach zwei unabhängigen baulichen Rettungswegen werden somit 

erfüllt.  

Gebäude Handwerk 3 mit angrenzender offener Mittelgarage 

Die maximalen Abmessungen von Gebäude Handwerk 3 werden ca. 58 m x 29 m betragen. Abweichend 

zu den Vorgaben der BauO NRW wird auch in Gebäude Handwerk 3 auf eine Brandabschnittstrennung 

verzichtet. Aus brandschutztechnischer Sicht besteht gegen diese Erleichterung von § 30 (2) BauO NRW 

aus den bereits für Gebäude Handwerk 2 beschriebenen Gründen hinsichtlich der Brandabschnittsfläche 

keine Bedenken, da die mögliche Brandabschnittsfläche mit ca. 1.715 m² unterschritten wird. Aufgrund der 

kleinteiligen Unterteilung durch Trennwände wird in dem Gebäude einer Ausbreitung von Feuer und Rauch 

entgegengewirkt. Durch die Aufschaltung der vorgesehenen flächendeckenden Brandmeldeanlage auf die 

Feuerwehr und dem ebenerdigen Zugängen in Gebäude Handwerk 3 kann ferner zeitnah eine Brandbe-

kämpfung eingeleitet sowie eine zeitnahe automatische Alarmierung und Räumung des Gebäudes gewähr-

leistet werden. 

Die in der Projektbeschreibung aufgeführten einzelnen Nutzungen in Gebäude Handwerk 3 sowie etwaige 

Räume mit gehobener Brandgefahr, werden ebenfalls brandschutztechnisch durch Trennwände untereinan-

der separiert (siehe Abschnitt 5.6). 

Die Rettungswege des Gebäudes werden baulich, über direkte Ausgänge ins Freie, sichergestellt. Die For-

derungen nach zwei unabhängigen baulichen Rettungswegen werden somit ebenso erfüllt. Die angren-

zende offene Mittelgarage ist über die Ebenen -1 und E0 ebenerdig zugänglich, sodass ebenso die bauord-

nungsrechtlich erforderlichen Rettungswege gewährleistet werden. 

In Abstimmung mit der Brandschutzdienstelle sind in Gebäude Handwerk 3, welches in jedem Geschoss 

einen ebenerdigen Zugang aufweist, keine trockenen Steigleitungen notwendig. 

Unter Berücksichtigung des vorstehenden Konzeptansatzes werden aus brandschutztechnischer Sicht die 

bauordnungsrechtlichen Schutzziele im ausreichenden Maße erfüllt. 
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5 Baulicher Brandschutz 

5.1 Brandabschnitte 

Gebäude Handwerk 2 

Gebäudeabschlusswände nach § 30 (2) Satz 1 Nr. 1 BauO NRW sind nicht erforderlich, da das Gebäude 

gegenüber den Nachbargrenzen in einem Abstand von mehr als 2,50 m errichtet wird. 

Das Gebäude umfasst in der größten Ausdehnung eine Gesamtfläche von ca. 2.600 m². Die maximale Aus-

dehnung wird ca. 75 x 35 m betragen. Auf die Ausbildung einer Brandabschnittstrennung wird abweichend 

von § 30 (2) BauO NRW, wie im Konzeptansatz beschrieben, trotz der Längenüberschreitung verzichtet. 

Gebäude Handwerk 3 

Ebenso sind in Gebäude Handwerk 3 gemäß § 30 (2) Satz 1 Nr. 1 BauO NRW Gebäudeabschlusswände 

nicht erforderlich, da das Gebäude gegenüber den Nachbargrenzen in einem Abstand von mehr als 2,50 m 

errichtet wird. Die Bruttogeschossfläche wird ca. 1.715 m² bei einer Ausdehnung von ca. 58 m x 20 m auf-

weisen. Auch in diesem Fall wird auf die Ausbildung einer Brandabschnittstrennung abweichend von 

§ 30 (2) BauO NRW, wie im Konzeptansatz beschrieben, trotz der Längenüberschreitung verzichtet. 

Offene Mittelgarage 

Bauordnungsrechtlich sind Brandwände zwischen aneinandergebauten Gebäuden auf demselben Grund-

stück nicht erforderlich. Um eine Brandausbreitung ausreichend vorzubeugen, wird jedoch eine Trennwand 

zwischen den beiden Nutzungseinheiten in der Ebene -1 vorgesehen. 

Baulager 

In dem eingeschossigen Gebäude mit einer Fläche von ca. 390 m² und einer größten Ausdehnung von 

ca. 31 m x 12 m ist die Ausbildung von inneren Brandwänden gemäß § 30 (2) BauO NRW nicht erforderlich 

und erfolgt daher auch nicht. Zudem wird aufgrund des ausreichenden Abstandes gegenüber den Nachbar-

grenzen auf Gebäudeabschlusswände verzichtet. 

5.2 Tragende und aussteifende Wände und Stützen 

Gebäude Handwerk 2 

Die tragenden und aussteifenden Wände und Stützen des Gebäudes Handwerk 2 werden hinsichtlich der 

Standsicherheit für den Lastfall Brand gemäß § 27 (1) Nr.1 BauO NRW feuerbeständig errichtet. 

Gebäude Handwerk 3 

In Abstimmung mit der Bauaufsicht werden die tragenden und aussteifenden Wände und Stützen des Ge-

bäudes Handwerk 3 hinsichtlich der Standsicherheit für den Lastfall Brand hochfeuerhemmend ausgeführt. 

Offene Mittelgarage 

Die tragenden und aussteifenden Wände und Stützen der Mittelgarage werden gemäß 

§ 127 (2) und (7) SBauVO feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgeführt. 

Baulager 

An die tragenden und aussteifenden Wände und Stützen des Baulagers bestehen bauordnungsrechtlich 

keine Anforderungen. 
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5.3 Decken 

Gebäude Handwerk 2 

Die Geschossdecken des Gebäudes Handwerk 2 werden entsprechend § 31 (1) Nr.1 BauO NRW feuerbe-

ständig aus Stahlbeton hergestellt.  

Abweichend von § 31 (1) Nr.1 BauO NRW wird zwischen den Ebenen +1 und +2 ein offener Geschoss-

verbund zur Führung von Lüftungsleitungen in der Achse F-G/13-15 vorgesehen. Zwischen den Ebenen 0 

und +1 sowie zwischen den Ebenen +2 und +3 wird eine horizontale Abschottung vorgesehen. Die Ge-

schosstrennung zwischen den Ebenen +1 und +2 erfolgt durch feuerbeständige Trennwände ohne Öffnun-

gen in der Ebene +2. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen keine Einwände gegen diese Erleichte-

rung, da einer geschossübergreifenden Brandausbreitung durch die feuerbeständigen Wände in der Ebene 

+1 ausreichend vorgebeugt wird. 

Gebäude Handwerk 3 

In Abstimmung mit der Bauaufsicht werden die Geschossdecken des Gebäudes Handwerk 3 hochfeuer-

hemmend ausgeführt. 

Offene Mittelgarage 

Das befahrbare Dach der Mittelgarage wird gemäß § 127 (5) SBauVO feuerhemmend und aus nichtbrenn-

baren Baustoffen ausgeführt. 

Baulager 

In Anbetracht der eingeschossigen Bauweise werden im Baulager keine Decken ausgeführt. 

5.4 Dach und Bedachung 

Dächer 

Die Dächer aller betrachteten Gebäude werden als Flachdächer erstellt. 

An die Dachtragwerke bzw. die Flachdächer der Gebäudeteile bestehen keine Anforderungen an eine Feu-

erwiderstandsdauer, wenn sie nicht in statisch-konstruktiver Hinsicht für die Standsicherheit der an das Dach 

anschließenden Wände und Stützen erforderlich sind. Siehe hier auch Abschnitt 5.2. 

Das befahrbare Dach der Mittelgarage in Gebäude Handwerk 3 wird gemäß § 127 (5) SBauVO feuerhem-

mend und aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgeführt. 

In den Ebenen+2 und der Technikzentrale des Gebäudes Handwerk 2 ergeben sich Dachflächen, die an 

Außenwände mit Öffnungen des darüberliegenden Geschosses anschließen. Diese Dachflächen stellen 

Dächer von Anbauten im Sinne von § 32 (7) BauO NRW dar. Sie werden daher in einem Abstand von 5 m 

vor den aufgehenden Außenwänden feuerbeständig von Innen nach Außen hergestellt und weisen keine 

Öffnungen auf. 

Sofern Durchdringungen von Leitungsanlagen in diesen Bereichen erforderlich werden, werden zugelas-

sene feuerbeständige Abschottungen vorgesehen oder die Durchführungen entsprechend den Erleichterun-

gen der MLAR ausgeführt. 

Bedachung 

Alle Bedachungen im Objekt werden grundsätzlich widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende 

Wärme sein.  

Die Dachflächen erhalten teilweise eine extensive Dachbegrünung. Hierbei wird eine Substratschicht mit 

max. 20 % (Massenanteil) organischen Bestandteilen und einer Schichtdicke ≥ 30 mm verwendet. Zu 
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Öffnungen in der Dachfläche (Lichtkuppeln, Dachfenster) oder aufgehenden Wänden mit Fenstern wird ein 

Abstandsstreifen aus massiven Platten oder Grobkies in einer Breite von mindestens 0,5 m ausgebildet. Mit 

dieser Ausführung wird den Anforderungen der DIN 4102-4, Ziffer 11.4.7 an extensiv begrünte Dachflächen 

entsprochen, die gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähig sind. Die Anforderungen des 

§ 32 (1) BauO NRW werden somit erfüllt. 

Alle weiteren Dachbereiche werden mit Dachbahnen überzogen, welche den Anforderungen einer harten 

Bedachung entsprechen. 

Dachaufbauten 

Auf den Dachflächen des Gebäudes Handwerk 3 wird die Aufstellung einer Photovoltaikanlage sowie eines 

Rückkühlers geplant. In Abstimmung mit der Brandschutzdienstelle werden keine erhöhten Anfordungen 

seitens der Feuerwehr Bielefeld unter anderem bezüglich der Abschaltung der Photovoltaikanlage gestellt. 

Vordächer 

Vordächer und Eingangsüberdachungen werden gemäß § 32 (1) BauO NRW als harte Bedachung ausge-

führt. 

5.5 Nichttragende Außenwände 

Gebäude Handwerk 2 

Die nichttragenden Außenwände werden gemäß § 28 (2) BauO NRW nichtbrennbar ausgebildet. 

Die Oberflächen der Außenwände, die Außenwandbekleidung sowie die Dämmstoffe in den Außenwänden 

werden gemäß § 28 (3) BauO NRW mindestens aus schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. 

Im Wesentlichen werden für das Objekt folgende Außenwandbekleidungen vorgesehen: 

> Klinkerfassade 

Die Vorgaben des DiBt sowie der Verwaltungsvorschrift technischer Baubestimmung werden bei der Aus-

führung der Fassadenarten beachtet. 

Gebäude Handwerk 3 

Die nichtragenden Außenwände sowie die Außenwandbekleidungen des Gebäudes, mit Ausnahme der Mit-

telgarage, werden nach § 28 (5) BauO NRW keine besonderen Anforderungen an eine Feuerwiderstands- 

oder Baustoffklasse erfüllen und somit lediglich normalentflammbar (Baustoffklasse B2) sein. 

Offene Mittelgarage 

Die Außenwände der Mittelgarage werden gemäß § 128 (1) SBauVO aus nichtbrennbaren Baustoffen be-

stehen. 

Baulager 

Im Baulager bestehen gemäß § 28 (5) BauO NRW keine erhöhten Anforderungen an nichttragende Außen-

wände und deren Bekleidung. 
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5.6 Trennwände und Abschlüsse 

Gebäude Handwerk 2 

Entsprechend den Angaben im Konzeptansatz wird das Gebäude mithilfe einer mittig gelegenen Trennwand 

in zwei brandschutztechnisch voneinander abgetrennte Bereiche unterteilt. Die Trennwände im Gebäude 

werden entsprechend § 29 (3) BauO NRW feuerbeständig aus Stahlbeton, Mauerwerk oder Trockenbau er-

stellt. Sie werden gemäß § 29 (4) BauO NRW vom Rohfußboden bis zur Rohdecke geführt. 

Folgende Einheiten sind geplant: 

Tabelle 1: Aufführung der jeweiligen Anforderungen an Abschlüsse von Öffnungen in Trennwänden ent-

sprechend der Nutzung des jeweiligen Geschosses 

Geschoss Nutzung  Öffnungen 

Ebene -1 Technik- und Lagerräume feuerhemmend, selbstschließend 

 Räumen mit sicherheitsrelevanten 

Anlagen 

feuerhemmend, rauchdicht, selbst-

schließend 

 Elektrische Betriebsräume feuerhemmend, rauchdicht, selbst-

schließend 

 Lernbereiche - Theorie feuerhemmend, selbstschließend 

 Praxisklassenräume feuerhemmend, selbstschließend 

Ebene 0 und +1 Lernbereiche - Theorie feuerhemmend, selbstschließend 

 Praxisklassenräume feuerhemmend, selbstschließend 

Ebene +2 Büro- und Verwaltungsnutzung feuerhemmend, selbstschließend 

 Speisesaal mit angrenzenden Lager 

und Küchenbereich 

feuerhemmend, selbstschließend 

Gebäude Handwerk 3 

In Abstimmung mit der Bauaufsicht werden die Trennwände im Gebäude Handwerk 3 aufgrund der geho-

benen Brandgefahren hochfeuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen erstellt. Sie werden gemäß 

§ 29 (4) BauO NRW vom Rohfußboden bis zur Rohdecke geführt. Die Trennwände im Bereich der Fahr-

zeuglackiererei und des Aufstellraums der Aggregate werden demnach nicht von den Systemböden aus 

hochgeführt werden. Des Weiteren werden im Bereich der Fahrzeuglackiererei dauerhaft be- und entlüftete 

feuerbeständige Gefahrstoffschränke zum Lagern von Lacken vorgesehen. 

Die Wände zwischen den Hallen sowie zwischen Hallen und anders genutzten Räumen werden als hoch-

feuerhemmend Trennwände erstellt. Die Türen in diesen Trennwänden werden als feuerhemmende dicht- 

und selbstschließende Türen ausgeführt. Des Weiteren werden auch die Lagerräume durch hochfeuer-

hemmende Trennwände in brandschutztechnische Einheiten unterteilt. In der Ebene -1 wird zudem die 

offene Mittelgarage von den angrenzenden Räumen hochfeuerhemmend abgetrennt. 

Die Räume von sicherheitsrelevanten Anlagen, wie die Brandmelder- und Alarmierungszentrale sowie die 

Sicherheitsbeleuchtungszentrale wird entsprechend ihrem Funktionserhalt feuerhemmend abgetrennt und 

die Öffnungen mit feuerhemmenden rauchdichten und selbstschließenden Türen verschlossen. 
  



Neubau am Campus Handwerk 

Brandschutzkonzept 

Projektnummer 422 01389001 

 

Fassung 28.05.2024 Version 1.1 Seite 16 von 37 

 

Offene Mittelgarage 

Das Gebäude Handwerk 3 sowie die Mittelgarage werden entsprechend § 29 (3) BauO NRW in Ebene -1 

mit einer hochfeuerhemmenden Trennwand aus Stahlbeton unterteilt. 

Baulager 

Innerhalb des Baulagers werden keine Trennwände ausgebildet. 

 

Der Verlauf der Trennwände ist in den Brandschutzskizzen dargestellt. 

5.7 Verkleidungen, Dämmungen, Bodenbeläge 

 

Notwendige Treppenräume und Flure 

Entsprechend § 35 (5) Satz 1 Nr. 1 BauO NRW werden Dämmstoffe, Bekleidungen, Putze und Einbauten 

in den notwendigen Treppenräumen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Mit Ausnahme der Einbau-

ten wird dieses entsprechend § 36 (6) Satz 1 Nr. 1 BauO NRW auch für die notwendigen Flure umgesetzt. 

Der Einsatz von brennbaren Dämmstoffen im Fußbodenaufbau in notwendigen Treppenräumen und Fluren 

ist abweichend von § 35 (5) BauO NRW und § 36 (6) BauO NRW akzeptabel, wenn diese im Fußboden-

aufbau mit einer ausreichend widerstandsfähigen durchgehenden Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen 

(z.B. Estrich) überdeckt sind. Dadurch ergibt sich eine Kapselung, sodass nicht davon auszugehen ist, dass 

sich diese brennbaren Stoffe an einem Brand beteiligen. Die Randdämmstreifen werden in diesem Fall aus 

nichtbrennbaren Baumaterialien hergestellt. 

Zudem sind brennbare Dämmstoffe an Rohrleitungen aus brandschutztechnischer Sicht möglich, wenn sie 

mithilfe einer durchgehenden mindestens 30 mm starken Schale aus nichtbrennbare Dämmung mit einem 

Schmelzpunkt > 1.000°C gekapselt werden. Die Oberfläche der nichtbrennbaren Dämmung wird aus gitter-

netzverstärkter, reißfester Aluminium-Sandwichfolie bestehen und durch einen Bindedraht mit 6 Wicklungen 

pro laufenden Meter gesichert werden (als "Frankfurter Lösung" bekannt). Alternativ ist eine durchgehende 

Verblechung von Dämmung aus synthetischem Kautschuk in der Baustoffklasse B1 vertretbar, wenn zwi-

schen Verblechung und Dämmung Abstandsringe in einer Dicke von mindestens 15 mm (Abstand 500 mm) 

eingesetzt werden. 

Die Bodenbeläge werden in den notwendigen Treppenräumen sowie auch in den notwendigen Fluren aus 

mindestens schwerentflammbaren Baustoffen hergestellt, womit den Anforderungen nach 

§ 35 (5) Satz 1 Nr. 3 BauO NRW sowie § 36 (6) Satz 1 Nr. 3 BauO NRW entsprochen wird. 

Lüftungszentrale 

Die Fußböden der Lüftungszentralen werden aus nichtbrennbaren Baustoffen oder durch eine mindestens 

2 cm dicke abschließende Schicht aus mineralischen, nichtbrennbaren Baustoffen, welche gegen Entflam-

men schützt, erstellt. 

Elektrische Betriebsräume 

Gemäß § 147 (6) SBauVO werden die Fußböden der elektrischen Betriebsräume aus nichtbrennbaren Bau-

stoffen erstellt. 
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Offene Mittelgarage 

Bekleidungen und Dämmschichten an den Wänden sowie unter dem befahrbaren Dach werden in der Ga-

rage nach § 127 (6) SBauVO aus schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. 

Die Fußbodenbeläge der Einstellplätze und Verkehrsflächen werden gemäß der aktuellen Planung aus einer 

Epoxidharzschicht bestehen, sodass die Anforderungen des § 127 (8) SBauVO an schwerentflammbare 

Baustoffe bei einer glatten und dichten Oberfläche erfüllt werden.  

Für schwerentflammbare und nichtbrennbare Dämmstoffe, die nach europäischen Regeln geprüft sind, ist 

zusätzlich sicherzustellen, dass es nicht durch unbemerktes fortschreitendes Glimmen und/oder Schwelen 

zu einer Brandausbreitung kommen kann. Hierzu ist das Glimmverhalten nach VV TB NRW nachzuweisen. 

5.8 Systemböden, Hohl- und Doppelböden, Unterdecken 

Die Fahrzeuglackiererei in Gebäude Handwerk 3 sowie der angrenzende Aufstellraum der Aggregate wer-

den mit einem Hohlboden zur Raumlüftung ausgestattet, dessen lichte Höhe mehr als 500 mm beträgt. 

Aufgrund der geplanten lichten Höhe von ca. 680mm ist dieser wie ein Doppelböden zu bewerten. Die Trag-

konstruktion wird entsprechend den Anforderungen der MSysBöR für eine Brandbeanspruchung von unten 

feuerhemmend ausgeführt. 

In den Gebäuden werden Unterdecken vorgesehen. Brandschutztechnisch werden bis auf die Unterdecken 

im Bereich von Rettungswegen jedoch keine Anforderungen an diese gestellt. Entsprechend 

§ 35 (5) Satz 1 Nr. 1 BauO NRW und § 36 (6) Satz 1 Nr. 1 BauO NRW werden Unterdecken in den notwen-

digen Treppenräumen und Fluren aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Des Weiteren werden die An-

forderungen der MLAR eingehalten. 

Bezüglich der Überwachung des Zwischendeckenbereichs durch die flächendeckende Brandmeldeanlage 

siehe Abschnitt 6.2. 

5.9 Rettungswege 

5.9.1 Rettungswegführung 

Die Rettungswege der Aufenthaltsräume werden, wie im Konzeptansatz beschrieben, in allen Gebäuden 

baulich, über notwendige Treppenräume oder direkte Ausgänge ins Freie, sichergestellt. Die maximal zu-

lässige Rettungsweglänge von 35 m in den Gebäuden wird eingehalten. 

Gebäude Handwerk 2 

Die Rettungswege der Technik- und Lagerbereiche sowie Umkleide und Sanitärräume in der Ebene -1 wer-

den innerhalb von 35 m über die notwendigen Treppenräume sichergestellt. Die Rettungswege des Lern-

bereiches werden über die beiden direkt angeschlossenen notwendigen Treppenräume TRH 1 und TRH 3 

geführt. Die Hallen, welche als Unterrichtsräume für die Praxis genutzt werden, erhalten jeweils zwei direkte 

Ausgänge ins Freie als Rettungswege. 

In den darüberliegenden Geschossen wird der erste Rettungsweg der Lernebereiche und der Büro- und 

Verwaltungseinheiten jeweils über einen direkt an die Einheiten angeschlossenen notwendigen Treppen-

raum teilweise in Verbindung mit einem vorgeschalteten notwendigen Flur sichergestellt. Der zweite Ret-

tungsweg wird über die angrenzende Einheit in den anderen notwendigen Treppenraum geführt. 

Die Rettungswege aller weiteren Aufenthaltsräume werden über einen gemeinsamen notwendigen Flur, 

welcher in notwendige Treppenräume oder direkte Ausgänge ins Freie mündet, geführt. 
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In der Ebene +1 wird der erste Rettungsweg aus der "Bauhalle Zimmern" über eine Bypasstür in den an-

grenzende Praxisunterrichtsraum und anschließend in den notwendigen Flur geführt, sodass die Rettungs-

weglänge von 35 m sichergestellt wird. 

Gebäude Handwerk 3 

Die Rettungswege in Gebäude Handwerk 3 werden über einen gemeinsamen notwendigen Flur geführt. 

Dieser notwendige Flur verfügt in beiden Geschossen jeweils über einen Zugang zum notwendigen Trep-

penraum und einen direkten Ausgang ins Freie. 

Des Weiteren steht aus den Praxisunterrichtsräumen ein zusätzlicher direkter Ausgang ins Freie bzw. in 

den notwendigen Treppenraum zur Verfügung. 

Offene Mittelgarage 

Die Rettungswege aus der offenen Mittelgarage werden über direkte Ausgänge ins Freie bzw. vom Dach-

einstellplatz auf das Schulgelände sichergestellt. 

Die maximal zulässige Rettungsweglänge von 50 m gemäß § 134 (2) Nr. 1 SBauVO von 50 m wird deutlich 

unterschritten. 

Baulager 

Die Rettungswege aus den Hallen des Baulagers, welche keine Aufenthaltsräume darstellen, werden über 

direkte Ausgänge ins Freie sichergestellt. 

5.9.2 Rettungswegbreiten 

Schulbereich 

An die Breiten der Rettungswege in den Gebäuden im Bereich der Schulnutzung werden entsprechend 

Nr. 5.8 SchulBauR mindestens folgende Anforderungen gestellt, welche auch entsprechend umgesetzt wer-

den: 

Tabelle 2: Mindestbreite der Rettungswege entsprechend Nr. 5.8 SchulBauR 

 Geplante Breite i.L. [m] 

Ausgänge von Unterrichtsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen mind. 0,90 

notwendigen Flure mind. 1,50 

notwendigen Treppen und Ausgänge ins Freie mind. 1,20 

Die Ausgänge zu notwendigen Treppenräumen werden zudem nicht breiter sein als die notwendige Treppe. 

Die Ausgänge ins Freie von notwendigen Treppenräumen werden mindestens so breit wie der zugehörige 

Treppenlauf der notwendigen Treppe, jedoch nicht breiter als 2,4 m, ausgebildet.  

Über die vorher genannten Anforderungen hinaus ist auch die Personenanzahl, die den Rettungsweg nutzt 

bei der Auslegung der Rettungswege zu berücksichtigen. Entsprechend Nr. 5.8 SchulBauR muss dabei die 

nutzbare Breite, wie die von notwendigen Treppen, mindestens 1,2 m je 200 Benutzer, welche hierauf an-

gewiesen sind, betragen. 

Gebäude Handwerk 2 

In Gebäude Handwerk 2 belaufen sich die Treppenbreiten der notwendigen Treppenräume und die zuge-

hörige Personenanzahl wie folgt: 
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Tabelle 3: Treppenbreiten und die zugehörige Personenanzahl für Gebäude Handwerk 2 

Insgesamt wird laut Auskunft des Bauherrn von einer Gesamtpersonenzahl im Gebäude Handwerk 2 in den 

Ebenen +1 und +2von 496 Personen ausgegangen. Bei einer verfügbaren Rettungswegbreite in den ober-

irdischen Geschossen für 600 Personen über die drei notwendigen Treppenräume werden somit ausrei-

chend Rettungswege für alle Personen vorgehalten. In den ebenerdigen Geschossen werden die Rettungs-

wege über die direkten Ausgänge ins Freie sichergestellt, sodass die notwendigen Treppen von den Perso-

nen in diesen Geschossen nicht genutzt werden und somit die Anzahl der auf die notwendigen Treppen-

räume angewiesenen Personen deutlich unter der möglichen Personenzahl von 600 Personen liegen wird.  

Gebäude Handwerk 3 

Im Gebäude Handwerk 3 wird über die Treppe des notwendigen Treppenraums, wie in der folgenden Ta-

belle 4 aufgezeigt, bei einer Vollauslastung von 142 Personen (nach Auskunft des Bauherren) der Räume 

eine ausreichend Rettungswegbreite für alle Personen vorgehalten. Wie auch in Gebäude Handwerk 2 wer-

den aufgrund der ebenerdigen Geschosse zusätzlich die direkten Ausgänge ins Freie zur Verfügung stehen, 

sodass sich die Anzahl der Personen, welche auf die notwendigen Treppenräume angewiesen sind, noch-

mal verringert. 

Tabelle 4: Treppenbreiten und die zugehörige Personenanzahl für den Riegelbau 

5.9.3 Hauptgänge 

In den Lernbereichen im Gebäude Handwerk 2 werden gemäß Nr. 5.5 SchulBauR Hauptgänge angeordnet. 

Die Hauptgänge bilden die Verkehrswege zwischen den notwendigen Treppenräumen und den Ausgängen 

ins Freie zu den angrenzenden Lernbereichen. Ein Hauptgang wird von jeder Stelle eines Lernbereichs 

innerhalb von 10 m erreichbar sein. 

Die Breite der Hauptgänge in den Lernbereichen wird mindestens 1,20 m betragen. Können die Hauptgänge 

außerhalb des Klassenraums nicht innerhalb von 10 m erreicht werden, so werden die Hauptgänge in die 

Klassenräume geführt. 

Die Hauptgänge werden entsprechend den Vorgaben der Nr. 5.5 SchulBauR durch dauerhafte und leicht 

erkennbare Markierungen auf dem Fußboden, dem Wechsel von Farbe oder Material oder durch dauerhaft 

mit der baulichen Anlage verbundene Möblierung gekennzeichnet. 

Treppe Geplante Breite i.L. [m] mögliche 

Personenanzahl 

Treppenraum 1  mind. 1,20 200 

Treppenraum 2 mind. 1,20 200 

Treppenraum 3 mind. 1,20 200 

Summe mind. 3,60 600 

Treppe Breite i.L. [m] mögliche 

Personenanzahl 

Treppenraum mind. 1,20 200 
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5.9.4 Türen im Zuge von Rettungswegen 

Die Aufschlagrichtung der Türen in Rettungswegen, ausgenommen Türen von Unterrichtsräumen, erfolgt in 

Fluchtrichtung des ersten Rettungsweges. Sie werden während der Betriebszeit von innen leicht und in 

voller Breite zu öffnen sein. Hierzu zählen insbesondere auch die Bypass-Türen zwischen den Praxisunter-

richtsräumen (siehe Kapitel 5.9.1). Die Anforderungen der Nr.7 SchulBauR werden somit erfüllt. 

Die Türen zur Unterteilung der notwendigen Flure in Rauchabschnitte (siehe Kapitel 5.10) werden gemäß 

§ 36 (3) BauO NRW nichtabschließbar ausgeführt. 

5.9.5 Kennzeichnung von Rettungswegen 

Die Rettungswege in den Gebäuden werden entsprechend den Vorgaben der Nr.5.8 SchulBauR mit be- 

oder hinterleuchteten Sicherheitszeichen ausgestattet.  

In der Garage werden gemäß § 134 (3) SBauVO dauerhafte und leicht erkennbare Hinweise auf die Aus-

gänge vorhanden sein. 

5.9.6 Rettung von besonderen Personenkreisen 

Im Brandfall können in den ebenerdigen Geschossen der beiden Gebäude (Ebene -1, Ebene 0) mobilitäts-

eingeschränkte Personen über die Ausgänge ins Freie flüchten. 

Im Falle eines Brandes im Nord-östlichen Gebäudeteil von Gebäude Handwerk 2 ist durch die mittig gele-

gene feuerbeständige Abtrennung in dem Gebäude ein Verbleib im Nord-westlichen Gebäudeteil oder den 

angrenzenden notwendigen Treppenräumen möglich. Über die Handfeuermelder können die Nutzer sich 

zudem bemerkbar machen. 

Der Aufzug 1 im Gebäude Handwerk 2, welcher vollständig innerhalb des Treppenraums verläuft, wird bis 

zum Raucheintritt in den Treppenraum weiterbetrieben, um Personen mit eingeschränkter Mobilität eine 

Eigenrettung zu ermöglichen. Somit können Rollstuhlfahrer oder andere mobilitätseingeschränkte Personen 

bei einem Brandereignis den Aufzug möglichst lange zur Selbstrettung nutzen. Die Nutzer des Gebäudes 

erhalten im Zuge von Räumungsübungen eine Einweisung, in der auch erläutert wird, dass ausschließlich 

mobilitätseingeschränkte Personen, den Aufzug im Brandfall benutzen dürfen. 

Weitere Maßnahmen zum Verhalten im Brandfall sowie die Betreuung von Personen mit Behinderung wer-

den im Barrierefreikonzept definiert. 

5.9.7 Höchstzulässige Zahl der Nutzer 

Aufgrund der Treppenbreite der notwendigen Treppenräume, wird die maximale Personenanzahl in den 

oberen Geschossen entsprechend der in Kapitel 5.9.2 genannten Personenanzahl begrenzt. Durch den 

Betreiber wird über organisatorischen Maßnahmen sichergestellt, dass diese Personenzahl eingehalten 

wird. 

5.10 Notwendige Flure 

Die Wände der notwendigen Flure in den Gebäuden werden feuerhemmend ausgeführt. Sie werden zwi-

schen Rohfußboden und Rohdecke erstellt.  

Alle Türen in den Gebäuden von den angeschlossenen Räumen zum notwendigen Flur werden, soweit im 

Folgenden nicht anders definiert, mindestens dichtschließend sowie zum notwendigen Treppenraum rauch-

dicht und selbstschließend sein. 
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In Ebene +2 in Gebäude Handwerk 2 werden Teilbereiche der Flurwände als Sichtverbindung mit einer 

feuerhemmenden Verglasung (F30 oder EI30) ausgebildet. Türen in diesen Wänden werden, wie in der 

VV TB NRW beschrieben entsprechen der Feuerwiderstandsdauer der Brandschutzverglasung sowie dicht- 

und selbstschließend ausgeführt. 

Die notwendigen Flure werden gemäß § 36 (3) BauO NRW mit Hilfe von rauchdichten und selbstschließen-

den Türen in maximal 30 m lange Rauchabschnitte unterteilt. 

Die Büro- und Verwaltungseinheiten in Ebene 2 des Gebäudes Handwerk 2 mit einer Fläche von weniger 

als 400 m² wird nach § 36 (1) Nr. 4 BauO NRW ohne notwendigen Flur erstellt. 

Des Weiteren wird abweichend von § 36 (1) BauO NRW innerhalb der Lernbereiche auf die Ausbildung 

von notwendigen Fluren verzichtet. Gemäß Nr. 5.3 SchulBauR werden notwendige Flure innerhalb von 

Lernbereichen nicht erforderlich. Aufgrund der Sichtbeziehung durch die verglasten Seitenelementen in den 

Türenzwischen den einzelnen Bereichen sowie der Brandmelde- und Alarmierungsanlage wird eine frühzei-

tige Branddetektion sowie Entfluchtung über die vorhandenen Hauptgänge gewährleistet. Demnach beste-

hen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken gegen diese Erleichterung. Eine Fläche von 600 m² 

wird entsprechend Nr. 4.3 SchulBauR jeweils nicht überschritten. 

Entgegen Nr. 5.3 SchulBauR wird in Gebäude Handwerk 3 ein Stichflur mit einer Länge von ca. 21 m aus-

gebildet. Aufgrund der Ausbildung eines weiteren Rauchabschnittes mittels einer zusätzlichen rauchdich-

ten und selbstschließenden Tür wird gewährleistet, dass die Laufweglängen aus den Aufenthaltsräumen 

weniger als 15 m in den rauchfreien Bereich betragen. Des Weiteren wird durch die flächendeckende 

Brandmelde- und Alarmierungsanlage eine frühzeitige Branderkennung und die damit einhergehende 

Alarmierung sichergestellt, dass die Selbstrettung vor einer Rauchausbreitung eingeleitet werden kann. 

Die Türen, welche an den notwendigen Flur angrenzen, werden zudem in diesem Bereich über die bau-

ordnungsrechtlichen Anforderungen hinaus mindestens dicht- und selbstschließend ausgeführt, um einen 

Raucheintrag in den notwendigen Flur zu verhindern. 

5.11 Notwendige Treppen 

Die tragenden Teile der notwendigen Treppen werden in Gebäude Handwerk 2 entsprechend nach 

§ 34 (4) BauO NRW feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen sowie in Gebäude Handwerk 3 

mindestens feuerhemmend oder aus nichtbrennbaren Baustoffen erstellt. 

5.12 Notwendige Treppenräume 

Gebäude Handwerk 2 

Die drei notwendigen Treppen werden entsprechend § 35 (1) BauO NRW in notwendigen Treppenräumen 

geführt. 

Mit Ausnahme des Treppenraums 3, stellen diese außenliegende Treppenräume dar. 

Gemäß den Anforderungen des § 35 (4) BauO NRW an Gebäude der Gebäudeklasse 5 werden die Umfas-

sungswände der notwendigen Treppenräume, ausgenommen der Außenwände, raumabschließend und in 

der Bauart von Brandwänden ausgeführt. Bauteile werden in die Treppenraumwände nur so weit eingreifen, 

dass der verbleibende Wandquerschnitt weiterhin die Feuerwiderstandsfähigkeit der Treppenraumwand 

aufweist; für Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dieses entsprechend. 

Die Wände der notwendigen Treppenräume werden bis unmittelbar unter die Dachhaut geführt, so dass das 

Dach den oberen Abschluss des jeweiligen notwendigen Treppenraums gemäß § 35 (4) BauO NRW bildet. 



Neubau am Campus Handwerk 

Brandschutzkonzept 

Projektnummer 422 01389001 

 

Fassung 28.05.2024 Version 1.1 Seite 22 von 37 

 

Der obere Abschluss des notwendigen Treppenraums 3 wird entsprechend § 35 (4) BauO NRW feuerbe-

ständig ausgeführt, da sich oberhalb dieses Treppenraums die Technikzentrale befindet. Die Öffnung zur 

Rauchableitung wird sich in der Dachfläche der Technikzentrale befinden und mittels einem feuerbeständi-

gen Schacht gegen die Technikzentrale abgegrenzt werden. 

Alle Öffnungen der Treppenräume, welche unmittelbar in die Nutzungen münden, werden mit feuerhem-

menden, rauchdichten und selbstschließenden Türen verschlossen. Rauchdichte und selbstschließende 

Abschlüsse werden zwischen notwendigen Treppenräumen und notwendigen Fluren geplant. 

Gebäude Handwerk 3 

Im Gebäude Handwerk 3 wird die notwendige Treppe entsprechend § 35 (1) BauO NRW in einem notwen-

digen außenliegenden Treppenraum verlaufen. 

In Abstimmung mit der Bauaufsicht werden die Umfassungswände des notwendigen Treppenraums, aus-

genommen von den nichtbrennbaren Außenwänden, raumabschließend und auch unter zusätzlicher me-

chanischer Beanspruchung hochfeuerhemmend ausgeführt. 

Die Wände des notwendigen Treppenraums werden bis unmittelbar unter die Dachhaut geführt, so dass 

das Dach den oberen Abschluss des notwendigen Treppenraums gemäß § 35 (4) BauO NRW bildet. 

Die Öffnung des Treppenraums, welche unmittelbar in die Praxishalle mündet, wird mit einer feuerhemmen-

den, rauchdichten und selbstschließenden Tür verschlossen. Die Türen zwischen den notwendigen Fluren 

und dem notwendigen Treppenraum werden rauchdicht und selbstschließend ausgeführt. 

6 Anlagentechnischer Brandschutz 

6.1 Rauch- und Wärmeabzug 

Alle Aufenthaltsräume der Gebäude werden über händisch öffenbare Fenster oder Türen sowie in Ebene -

1 des Gebäudes Handwerk 2 über Kellerlichtschächte verfügen, welche auch zur Rauchableitung genutzt 

werden können. 

Notwendige Treppenräume 

Die beiden außenliegenden notwendigen Treppenräume 1 und 2 in Gebäude Handwerk 2 erhalten entspre-

chend § 35 (8) Nr. 1 BauO NRW öffenbare Fenster in jedem oberirdischen Geschoss mit einer Fläche von 

mindestens 0,5 m². In der Ebene 0 wird dieses durch die Türen, als Ausgänge ins Freie sichergestellt. In 

den Ebenen +1, +2 und Dach sind Fenster mit einer entsprechenden Größe vorgesehen. Zusätzlich erhalten 

die notwendigen Treppenräume eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von 1 m² an 

oberster Stelle. 

Der innenliegenden Treppenraum in Gebäude Handwerk 2 wird an oberster Stelle eine natürliche Rauch-

abzugsanlage erhalten, sodass die Anforderungen gemäß § 35 (8) BauO NRW aus Sicht des Unterzeich-

ners ausreichend erfüllt werden. Die Zuluft wird über die Feuerwehr sichergestellt. 

Die Rauchableitung im notwendigen Treppenraum von Gebäude Handwerk 3 erfolgt über eine Öffnung an 

der obersten Stelle mit einem freien Querschnitt von 1 m². 

Die Bedienstellen der Rauchabzugsanlage sowie der Öffnungen zur Rauchableitung an der obersten Stelle 

werden gemäß § 35 (8) BauO NRW in der Zugangsebene -1 und am obersten Treppenabsatz vorgesehen. 

Aufzüge 

Der Lastenaufzug im Gebäude Handwerk 2 mit eigenem Fahrschacht erhält zur Rauchableitung eine Öff-

nung mit einem freien Querschnitt von 2,5 % der Fahrschachtgrundfläche mindestens jedoch 0,10 m². Diese 
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Öffnung wird mit einem Abschluss versehen, welcher im Brandfall selbsttätig öffnet. Zudem wird im Ebene 

E0 in unmittelbarer Nähe zum Aufzugsportal eine Auslösestelle vorgesehen.  

An Aufzüge, die wie in Kapitel 7.1 beschrieben, ohne Fahrschacht im notwendigen Treppenraum geführt 

werden, bestehen bezüglich der Rauchableitung bauordnungsrechtlich keine weiteren Anforderungen. 

In Abstimmung mit der Brandschutzdienstelle wird die Lüftungszentrale in Ebene -1 in Gebäude Handwerk 

3 eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem Querschnitt von mindestens 0,5 m² je 200 m² erhalten. 

Die Rauchableitung aus der Mittelgarage wird über die offen ausgeführte Fassade erfolgen. 

6.2 Brandmelde- und Alarmierungsanlage 

Die Gebäude Handwerk 2 und 3 werden aufgrund der teilweise fehlenden Sichtverbindungen innerhalb der 

Lernbereiche sowie den voran aufgeführten Erleichterungen in Abstimmung mit der Bauaufsicht mit einer 

flächendeckenden Brandmeldeanlage der Kategorie 1 "Vollschutz" nach DIN VDE 0833-2 und DIN 14675-

1 ausgestattet, wodurch eine zeitnahe Alarmierung der Feuerwehr und Räumung der Gebäude gewährleis-

tet werden. Die Brandmeldeanlage wird über selbsttätige und nichtselbsttätige Melder verfügen. Auf die 

Überwachung der offenen Mittelgarage kann aufgrund der brandschutztechnischen Trennung verzichtet 

werden. 

Der Systemboden im Gebäude Handwerk 3 wird zur Raumlüftung genutzt. Es werden daher gemäße 

Nr. 4.2 MSysBöR  im Hohlboden oder im Bereich der Luftaustritte Brandmeldern der Kenngröße "Rauch" 

vorgesehen.. 

Zur Branddetektion werden vorzugsweise selbsttätige Brandmelder auf die Brandkenngröße Rauch verwen-

det, wobei mögliche Störgrößen berücksichtigt werden. Zur Vermeidung von Falschalarmen wird die Brand-

meldeanlage in der Betriebsart TM errichtet. Die Brandmeldeanlage wird auf die Leitstelle der Feuerwehr 

Bielefeld aufgeschaltet. Die aktuellen Aufschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen der Feuerwehr werden 

beachtet.  

Die Lage der Feuerwehrperipherie wird im Rahmen der Erstellung des Brandmelde- und Alarmierungskon-

zepts nach DIN 14675-1 im Verlauf der weiteren Planung mit der zuständigen Abteilung der Feuerwehr 

abgestimmt. 

Die Alarmierung der anwesenden Personen erfolgt über ein akustisches Signal. Das verwendete Alarmsig-

nal wird sich entsprechend den Anforderungen der SchulBauR deutlich vom Pausensignal unterscheiden. 

Sollen in den Gebäuden auch Schüler mit akustischen Beeinträchtigungen unterrichtet werden, so werden 

spezielle Alarmierungsarten (z.B. Blitzleuchte o.ä.) vorgesehen. Des Weiteren werden Bauhallen und Werk-

statt- / handwerkliche Ausbildungsbereiche, in denen lärmintensive Arbeiten ausgeführt werden, mit einer 

Zwei-Sinne-Alarmierung ausgerüstet. Die Bereiche, welche zusätzlich eine optische Alarmierung erhalten, 

werden im Barrierefreikonzept definiert. Gegen eine Kombinierung mit einer elektroakustischen Lautspre-

cheranlage mit Amokauslöseeinrichtung bestehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken. 

6.3 Brandfallsteuerung 

Bei einem Brandalarm werden alle Lüftungsanlagen in dem jeweiligen Gebäude abgeschaltet und, wenn 

vorhanden, sämtliche motorisch betriebenen Brandschutzklappen in diesen Anlagen geschlossen. 

Kommt es zu einer Branddetektion durch die Brandmeldeanlage erfolgt die Alarmierung der Personen im-

mer in allen Geschossen des jeweiligen Gebäudes gleichzeitig. 

Alle Aufzüge der Gebäude werden mit einer mit einer statischen Brandfallsteuerung ausgestattet. Im Fall 

eines Brandereignisses fahren die Aufzüge die Brandfallhaltestelle an. Der Aufzug 1 in 
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Gebäude Handwerk 2 fährt erst bei einer Branddetektion im Treppenraum 1 die Brandfallhaltestelle an, da-

mit eine möglichst lange Benutzung, insbesondere für die Personen mit Mobilitätseinschränkungen möglich 

ist. 

Die Aufzüge werden die Brandfallhaltestelle anfahren und dort die Türen für eine Dauer von maximal 20 Se-

kunden öffnen. Den Nutzern wird über ein optisches oder akustisches Signal angezeigt, dass sie den Aufzug 

verlassen müssen und dieser außer Betrieb ist. Anschließend werden die Türen automatisch wieder ge-

schlossen. Eine Kontrolle der Aufzugkabine, zum Beispiel durch die Feuerwehr, kann auch danach über 

das Drücken der Ruftaste am Portal erfolgen. Nach Betätigung der Taste öffnen sich die Aufzugportale für 

20 Sekunden bevor sie wieder automatisch schließen. Der Tür-Auf-Taster sowie die Notruftaste im Fahrkorb 

müssen weiterhin funktionsfähig bleiben. Diese Ausführung entspricht den Vorgaben der DIN EN 81-73 und 

gewährleistet den Raumabschluss auch über den Aufzugschacht. 

Eine weitere Konkretisierung der Brandfallsteuerung wird in der weiteren Planung durch eine Brandfallsteu-

ermatrix vorgenommen. 

6.4 Gebäudefunkanlage 

Bauordnungsrechtlich sowie in Abstimmung mit der Bauaufsicht und Brandschutzdienstelle bestehen keine 

Anfordern an eine Gebäudefunkanlage in den Gebäuden. 

6.5 Sicherheitsbeleuchtung 

In den Gebäuden wird in den folgenden Bereichen eine Sicherheitsbeleuchtung gemäß Nr. 10 SchulBauR 

vorgesehen: 

> Notwendige Treppenräume 

> Notwendige Flure 

> Hauptgänge in den Lernbereichen 

> Sicherheitszeichen 

6.6 Sicherheitsstromversorgung 

Für die folgenden sicherheitstechnischen Anlagen in den Gebäuden wird eine Sicherheitsstromversorgung 

vorgesehen: 

> Sicherheitsbeleuchtungsanlage 

> Brandmelde- und Alarmierungsanlage 

Die Sicherheitsstromversorgung für die vorgenannten Anlagen wird mindestens aus einer für den Weiterbe-

trieb ausreichend leistungsfähigen Stromquelle und den zugehörigen elektrischen Leitungsanlagen zur Ver-

sorgung der angeschlossenen sicherheitstechnischen Einrichtungen und Anlagen bestehen. Die Sicher-

heitsstromversorgung wird sich bei Ausfall des Netzstromes jeweils selbsttätig einschalten. 

Für die Sicherheitsbeleuchtung wird im Bereich des Berufskollegs eine Sicherheitsstromversorgung mit ei-

ner Bemessungsbetriebsdauer von 3 Stunden eingerichtet. Die Umschaltdauer für den Schulbau wird ge-

mäß DIN VDE 0108-100 maximal 15 Sekunden betragen.  

6.7 Funktionserhalt 

Elektrischen Leitungsanlagen und Verteiler von Sicherheitstechnische Anlagen müssen gemäß 5.1 MLAR 

so beschaffen sein und durch Bauteile abgetrennt sein, dass auch bei einer äußeren Brandeinwirkung der 
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baurechtlich geforderte Funktionserhalt für den definierten Zeitraum gewährleistet ist. Die Leitungen sind 

hierfür mit Funktionserhalt zu verlegen oder durch nichtbrennbare Baustoffe mit ausreichender Dicke zu 

überdecken. Verteiler werden in eigenen Räumen aufgestellt, deren Umfassungsbauteile, inklusive der Tü-

ren, die gleiche Feuerwiderstandsklasse wie der geforderte Funktionserhalt aufweisen. Wenn keine Beein-

trächtigung zu erwarten ist, gilt dies nicht für Wände und Decken zum Außenbereich. 

Der Personenaufzug 1 im Gebäude Handwerk 2, welcher erst bei einer Branddetektion im Treppenraum 1 

in die Brandfallhaltestell fährt, wird einen mindestens 30-minütiger Funktionserhalt erhalten. Ausgenommen 

sind Leitungsanlagen, die sich innerhalb der Fahrschächte oder der Triebwerksräume befinden. 

Bei allen weiteren Aufzüge wird sichergestellt, dass bei einer Branddetektion im Gebäude oder bei einem 

Fehler auf dem Übertragungsweg die Brandfallhaltestelle angefahren wird. Aus brandschutztechnischer 

Sicht bestehen keine Bedenken die Leitungsanlagen der übrigen Aufzüge nicht mit einem 30-minütigen 

Funktionserhalt auszuführen, da durch die frühzeitige Detektion der flächendeckende Brandmeldeanlage 

die zeitnahen Erreichung des sicheren Zustandes der Aufzüge gewährleistet wird. 

Des Weiteren wird bei den folgenden elektrischen Leitungsanlagen und Verteilern der sicherheitstechni-

schen Anlagen ein mindestens 30-minütiger Funktionserhalt gewährleistet: 

> Sicherheitsbeleuchtungsanlagen1 

> Brandmeldeanlagen einschließlich der zugehörigen Übertragungsanlagen2 

> Alarmierungsanlagen1 
1 Ausgenommen sind Leitungsanlagen, die nur innerhalb eines Brandabschnittes in einem Geschoss oder nur innerhalb eines Trep-
penraumes dienen; die Grundfläche je Brandabschnitt darf höchstens 1.600 m² betragen, 
2 Ausgenommen sind Leitungsanlagen in Räumen, die durch automatische Brandmelder überwacht werden, sowie Leitungsanlagen in 
Räumen ohne automatische Brandmelder, wenn bei Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung durch Brandeinwirkung in diesen Räu-
men alle an diese Leitungsanlage angeschlossenen Brandmelder funktionsfähig bleiben, 
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6.8 Anlagen, Einrichtungen und Geräte zur Brandbekämpfung  

6.8.1 Nichtselbsttätige Feuerlöschanlagen 

Entsprechend Nr. 11 SchulBauR werden in Abstimmung mit der Brandschutzdienstelle in Gebäude Hand-

werk 2 die drei notwendigen Treppenräume mit trockenen Steigleitungen versehen. Die Anordnung der Ein-

speise- und Entnahmestellen der Löschwasserleitungen trocken ergibt sich wie folgt: 

Tabelle 5: Anordnung der Einspeise- und Entnahmestellen der trockenen Steigleitungen 

Gebäude Treppen-

raum 

Einspeisestelle Entnahmestellen 

2 1 Ebene 0 Ebene -1, Ebene +1 -- Technikzentrale 

2 2 Ebene 0 Ebene -1, Ebene +1 -- Technikzentrale 

2 3  Ebene -1 Ebene 0 

Die Einspeisestellen der trockenen Steigleitungen werden in direkter Umgebung der Zugänge der jeweiligen 

notwendigen Treppenraumeingänge errichtet. 

6.8.2 Feuerlöscher 

Ausstattung mit Feuerlöschern erfolgt nach den Vorgaben der Technischen Regel für Arbeitsstätten 

ASR A2.2 und ist nicht Gegenstand dieses Brandschutzkonzeptes 

7 Gebäudetechnische Anlagen 

7.1 Aufzug 

Der Lastenaufzug in Gebäude Handwerk 2 wird in einem eigenen Fahrschacht geführt. Die Fahrschacht-

wände werden geschossübergreifend sowie die Fahrschachttüren feuerbeständig ausgebildet. 

Die Ausführung der Aufzüge und deren Schächte erfolgt entsprechend VV TB NRW und den einschlägigen 

technischen Normen.  

Bezüglich der Ausführung des Rauch- und Wärmeabzugs sowie der Brandfallsteuerungen wird auf die Ab-

schnitte 6.1 sowie 6.3 verwiesen 

An den Aufzügen werden in jedem Geschoss Kennzeichnungen mit der Aufschrift "Im Brandfall nicht nut-

zen" angebracht. 

Alle weiteren im notwendigen Treppenraum gelegenen Aufzüge werden entsprechend 

§ 39 (1) Nr.1 BauO NRW sicher umkleidet. 

7.2 Blitzschutz 

Nach Ziffer 7 SchulBauR werden die Gebäude mit einer Blitzschutzanlage ausgestattet. Aufgrund der vor-

handenen sicherheitstechnischen Anlagen ist ein innerer Blitzschutz für diese Anlagen vorzusehen. 
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7.3 Feuerungsanlagen 

In Gebäude Handwerk 3 wird in Ebene 0 im "Raum 3.00.06" ein Aufstellraum für Feuerstätten gemäß 

§ 5 FeuVO NRW vorgesehen. Die Nennleistung der Brenner beträgt ca. 3 x 270 kW. Der Raum wird nicht 

anderweitig genutzt und mit Ausnahme von dicht- und selbstschließenden Türen keine weiteren Öffnungen 

zu anderen Räumen aufweisen. Außerhalb des Aufstellraums wird im Zugangsbereich ein Notschalter vor-

gesehen, mit dem die Anlage jederzeit abgeschaltet werden kann. Neben dem Notschalter wird ein Schild 

mit der Aufschrift „NOTSCHALTER-FEUERUNG“ vorhanden sein. 

7.4 Lüftungsanlagen 

Die Gebäude Handwerk 2 und 3 werden flächendeckend mechanisch be- und entlüftet. Die dazu benötigten 

Lüftungsanlagen werden in Gebäude Handwerk 2 in einer Lüftungszentrale in der Ebene 3 sowie in Ge-

bäude Handwerk 3 in Ebene -1 angeordnet.  

Die Lüftungszentrale im Gebäude Handwerk 3 wird entsprechend der M-LüAR gegenüber den angrenzen-

den Räumen durch hochfeuerhemmende Trennwände abgetrennt. Öffnungen in diesen Wänden zu angren-

zenden Räumen werden mit feuerhemmenden selbstschließenden Abschlüssen versehen. Die Öffnung zum 

notwendigen Flur wird mit einer feuerhemmenden, dicht- und selbstschließenden Tür verschlossen. 

Die Lüftungszentrale im Gebäude Handwerk 2 grenzt an den notwendigen Treppenraum TRH 1 an und wird 

sonst nur von Außenwänden umfasst. Der Abschluss der Lüftungszentrale zum notwendigen Treppenraum 

wird als feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür ausgeführt. 

Entsprechend Ziffer 6.4.1 M-LüAR werden die Lüftungszentralen nicht anderweitig genutzt. 

Die maximale Rettungsweglänge innerhalb der Lüftungszentrale wird in beiden Lüftungszentralen eingehal-

ten. 

Maßgebend für die Ausführung der Lüftungsanlagen ist die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 

Anforderungen an Lüftungsanlagen (M-LüAR). Die Lüftungsanlagen in den Gebäuden werden gemäß 

§ 41 (2) BauO NRW so hergestellt, dass Feuer und Rauch nicht in andere Geschosse, Brandabschnitte 

oder Treppenräume übertragen werden können. Hierzu werden die Abschottungsprinzipien „Schott- oder 

Schacht-System“ nach M-LüAR beachtet. 

Brennbare Baustoffe können gemäß § 41 (2) BauO NRW verwendet werden, wenn ein Beitrag der Lüftungs-

leitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist. Das ist regelmäßig dann der 

Fall, wenn die Bedingungen nach Ziffer 3.2 M-LüAR beachtet und umgesetzt werden. 

In Gebäude Handwerk 2 wird der Lichtschacht in Ebene -1 zwischen den Mündungen der Einzellüfter des 

NSHV-Raums und dem Fenster des Traforaums entsprechend Nr.5.1.2 M-LüAR durch eine feuerbestän-

dige Wand unterteilt. In der Schachtfußsohle wird im Bereich der Unterteilung eine Öffnung mit einem Quer-

schnitt von maximal 0,5 m² zur Entwässerung vorgesehen. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen ge-

gen die Öffnung in der Unterteilung keine Bedenken, da davon ausgegangen werden kann, dass durch die 

Öffnung im unteren Bereich des Lichtschachts keine Brandausbreitung zu erwarten ist. 

7.5 Leitungsanlagen 

Bei der Verlegung von Leitungen und bei Querungen von brandschutztechnisch klassifizierten Wänden und 

Decken werden die Anforderungen der MLAR beachtet. Die im Bestandsgebäude nicht mehr genutzten 
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geschossübergreifenden Versorgungsschächte werden den Anforderung der raumabschließenden Bauteile 

entsprechend verschlossen. 

7.6 Elektrische Betriebsräume 

Im Ebene -1 der Gebäude Handwerk 2 und 3 werden elektrische Betriebsräume geplant. Entsprechend 

§ 144 SBauVO werden die elektrischen Betriebsräume nicht anderweitig genutzt sowie keine Leitungen und 

Einrichtungen, die nicht zum Betrieb der jeweiligen elektrischen Anlagen erforderlich sind, vorhanden sein. 

Die Rettungsweglänge von 35 m gemäß § 146 (1) SBauVO innerhalb elektrischer Betriebsräume wird ein-

gehalten. 

Die raumabschließenden Bauteile der Räume von den Transformatoren und Schaltanlagen für Nennspan-

nungen über 1 kV, ausgenommen Außenwände, werden im Gebäude Handwerk 2 feuerbeständig ausge-

führt. Im Gebäude Handwerk 3 werden in Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden abweichend von 

§147 (1 ) SBauVO die raumabschließenden Wände und Decken aufgrund des statisch-konstruktiven Ge-

samtkonzeptes hochfeuerhemmend in feuerbeständiger Bauweise anstatt feuerbeständig ausgebildet. Die 

Bauteile werden entsprechend ihrer Feuerwiderstandsdauer auf 90 Minuten bemessen und erstellt, sie wer-

den jedoch entgegen der üblichen Zulassungen an lediglich hochfeuerhemmende Bauteile entgegen ange-

schlossen. Gegen diese Abweichung bestehen aufgrund der flächendeckenden Brandmeldeanlage und da-

mit einhergehenden zeitnahen Alarmierung der Feuerwehr, sodass einer Brandausbreitung ausreichend 

vorgebeugt wird, keine Bedenken. 

Die Türen der Räume werden feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend ausgeführt. Die Türen wer-

den nach außen aufschlagen und jederzeit öffenbar sein sowie von außen mit der jeweiligen Raumbezeich-

nung gekennzeichnet. Die Fußböden mit Ausnahme der Fußbodenbeläge werden aus nichtbrennbaren 

Baustoffen erstellt. 

Die Räume werden gemäß § 147 (5) SBauVO über eigene Lüftungsleitungen wirksam aus dem Freien be- 

und in das Freie entlüftet. 

Weitere elektrische Betriebsräumen nach Teil 6 SBauVO sind in der jetzigen Planung im Gebäude nicht 

vorhanden. 

8 Abwehrender Brandschutz 

8.1 Zufahrt, Aufstell- und Bewegungsflächen 

Teilweise beträgt der Abstand von Gebäudeteilen mehr als 50 m von der öffentlichen Straße, sodass eine 

Zufahrt über die Ernst-Rhein-Straße sowie Nowgorodstraße vorgesehen wird. Die Tore und Schrankenan-

lagen werden mit Mitteln der Feuerwehr (z.B. Dreikant/Bolzenschneider) öffenbar sein oder mit einer Dop-

pelschließung für die Feuerwehr versehen, sodass diese sich jederzeit Zugang zu dem Gelände verschaffen 

kann. 

Da alle Rettungswege baulich sichergestellt werden, sind keine Aufstellflächen notwendig. Die Bewegungs-

flächen werden, wie mit der Brandschutzdienstelle abgestimmt, auf dem Schulgelände vorgesehen. 

Die auf den zu beurteilenden Grundstücken befindlichen Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die 

Feuerwehr werden grundsätzlich entsprechend § 5 BauO NRW und den Muster-Richtlinien über Flächen 

für die Feuerwehr ausgeführt, welche über Ziffer A 2.2.1.1 der VV TB NRW als technischen Regel eingeführt 

ist. 
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8.2 Löschwasserversorgung 

Seitens des Netzbetreibers Stadtwerke Bielefeld GmbH wird eine Löschwassermenge von mindestens 

96 m³/h zugesichert. Das Schreiben wird als Anlage zum Konzept beigefügt. Die Standorte der nächsten 

Hydranten sind der beigefügten Karte zu entnehmen.  

8.3 Löschwasserrückhaltung 

Nach den derzeitigen Angaben und Planungen des Betreibers werden keine wassergefährdenden Stoffe 

vorgehalten bzw. werden die Mengenschwellen der LöRüRL nicht überschritten. Maßnahmen zur Lösch-

wasserrückhaltung sind damit baurechtlich nicht erforderlich und nicht vorgesehen. Auf § 5 WHG wird hin-

gewiesen. Eine dementsprechende Prüfung der Notwendigkeit einer Löschwasserrückhaltung gemäß 

VdS 2557 ist durch den Betreiber vorzunehmen. 

8.4 Feuerwehrpläne 

Für die Gebäude Handwerk 2 und 3 werden gemäß Ziffer 11 SchulBauR Feuerwehrpläne entsprechend 

DIN 14095 und den Anforderungen der örtlichen Feuerwehr erstellt. Diese werden mit der zuständigen Feu-

erwehr abgestimmt. Aus Sicht des Unterzeichners kann auf die Feuerwehrpläne für das Baulager aufgrund 

der Übersichtlichkeit des Gebäudes verzichtet werden. 

Feuerwehrpläne müssen nach Ziffer 4 der DIN 14095 stets auf aktuellen Stand gehalten werden. Der Be-

treiber der baulichen Anlage wird den Feuerwehrplan mindestens alle zwei Jahre von einer sachkundigen 

Person prüfen zu lassen.  

9 Organisatorischer Brandschutz 

9.1 Brandschutzordnung 

Für das Berufskolleg wird eine Brandschutzordnung entsprechend DIN 14096 erstellt. Die Lehrer und Mit-

arbeiter sind zu Beginn des Arbeitsverhältnisses und dann regelmäßig einmal jährlich in die Brandschutz-

ordnung, die Bedienung der Handfeuerlöscher und das Verhalten im Brandfall zu unterweisen. Die Verant-

wortung hierfür trägt der Betreiber. 

9.2 Flucht- und Rettungspläne 

Die Ausstattung mit Flucht- und Rettungsplänen erfolgt nach den Vorgaben der Technischen Regel für Ar-

beitsstätten ASR A2.2 und ist nicht Gegenstand dieses Brandschutzkonzeptes 

9.3 Verbot von Feuer, offenem Licht und Rauchen 

Bauordnungsrechtlich ist ein Verbot von Feuer, offenem Licht und Rauchen bauordnungsrechtlich nicht ge-

fordert 

9.4 Wiederkehrende Prüfungen 

Prüfungen, Wartungen und Instandhaltungen der technischen Anlagen und Einrichtungen werden nach An-

forderungen der Berufsgenossenschaften, der entsprechenden Normen und Herstellerangaben durchge-

führt. 

Die Gebäude fallen nach § 1 (1) Nr. 6 8 PrüfVO NRW in den Anwendungsbereich der Prüfverordnung. Die 

technischen Anlagen und Einrichtungen werden daher nach PrüfVO NRW jeweils nach Erst-Inbetrieb-

nahme, nach wesentlichen Änderungen und in regelmäßigen Abständen überprüft. 
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Die Prüfung der folgenden Anlagen erfolgt nach der Erstabnahme in einem Abstand von maximal 3 Jahre:  

> Brandmelde- und Alarmierungsanlage, 

> Lüftungsanlage 

> Sicherheitsbeleuchtungs- und  

> Sicherheitsstromversorgungsanlage. 

In Abständen von nicht mehr als 6 Jahren nach der Erstprüfung wird folgende technische Anlage geprüft: 

> elektrische Anlagen. 
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10 Erleichterungen 

Folgende Erleichterungen nach § 50 (1) BauO NRW liegen der Planung zugrunde und werden durch die 

nachfolgend genannten Maßnahmen kompensiert bzw. sind aus den nachfolgend genannten Gründen zu-

lässig. 

Gebäude Handwerk 2 

 

lfd. 

Nr. 

Gegenstand Erleichterung von  Kompensationsmaßnah-

men/ Begründung 

Ab-

schnitt 

1 Überschreitung der Brandab-

schnittslänge von 40 m 

§ 30 (2) BauO NRW • Begrenzung der Brand-

ausbreitung durch redu-

zierte Brandabschnitts-

fläche 

• Mittig gelegene feuerbe-

ständige Trennwand 

• kleinteilige feuerbestän-

dige Unterteilung 

• Frühzeitige Alarmierung 

und damit einherge-

hende Brandbekämp-

fung durch flächende-

ckende Brandmelde- 

und Alarmierungsanlage 

5.1 

2 Keine Ausbildung notwendiger 

Flure innerhalb von Lernberei-

chen  

§ 36 (1) BauO NRW • nach Ziffer 5.3 Schul-

BauR nicht erforderlich 

• frühzeitige Branddetek-

tion und Alarmierung 

Brandmelde- und Alar-

mierungsanlage 

• Ausbildung von Haupt-

gängen 

5.10 
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Gebäude Handwerk 3 

 

lfd. 

Nr. 

Gegenstand Erleichterung von  Kompensationsmaßnah-

men/ Begründung 

Ab-

schnitt 

1 Überschreitung der Brandab-

schnittslänge von 40 m 

§ 30 (2) BauO NRW • Begrenzung der Brand-

ausbreitung durch redu-

zierte Brandabschnitts-

fläche 

• kleinteilige hochfeuer-

hemmende Unterteilung 

• Frühzeitige Alarmierung 

der Feuerwehr und da-

mit einhergehende 

Brandbekämpfung durch 

flächendeckende Brand-

melde- und Alarmie-

rungsanlage 

5.1 

11 Abweichungen 

Folgende Abweichungen nach § 69 (1) BauO NRW liegen der Planung zugrunde und werden durch die 

nachfolgend genannten Maßnahmen kompensiert bzw. sind aus den nachfolgend genannten Gründen zu-

lässig. 

Gebäude Handwerk 3 

 

lfd. 

Nr. 

Gegenstand Abweichung 

von  

Kompensationsmaßnah-

men/ Begründung 

Ab-

schnitt 

1 Ausbildung von Wänden und De-

cke in der Bauweise von feuerbe-

ständigen Bauteilen hochfeuer-

hemmenden Wände des Tra-

foraums  

§147 (1) SBauVO • Frühzeitige Alarmierung 

der Feuerwehr und da-

mit einhergehende 

Brandbekämpfung durch 

flächendeckende Brand-

melde- und Alarmie-

rungsanlage 

5.1 
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12 Zusammenfassung 

Im Zuge der Errichtung des Neubaus am Campus Handwerk 1 in 33613 Bielefeld wurde die Gruner Deutsch-

land GmbH von der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld beauftragt ein Brandschutzkonzept 

zu erstellen. 

Unter Berücksichtigung des im Kapitel 4 beschriebenen Konzeptansatzes sind unter dem maßgeblichen 

baurechtlichen Beurteilungskriterium der ausreichenden Personensicherheit keine brandschutztechnisch 

relevanten Risiken für Leben und Gesundheit der Gebäudenutzer und der Löschkräfte im Brandfall zu er-

warten. Die Erreichung der in Kapitel 2.3 beschriebenen Schutzziele ist damit in ausreichendem Maße ge-

sichert. Somit kann dem Neubauvorhaben unter der Voraussetzung, dass die im Brandschutzkonzept be-

schriebenen Maßnahmen umgesetzt werden, aus brandschutztechnischer Sicht zugestimmt werden. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass Abweichungen von Einzelmaßnahmen immer im Kontext zum 

Gesamtkonzept beurteilt werden müssen. 

 

Eine Übertragung des vorliegenden Brandschutzkonzeptes auf andere Bauvorhaben ist grundsätzlich nicht 

zulässig. 

 

Köln, den 28.05.2028 

Gruner Deutschland GmbH, Köln 

 

 
 

Patrick Sonntag  Timo Dreisbach   

Staatlich anerkannter Sachverständiger  
für die Prüfung des Brandschutzes 
Geschäftsführer 

 M. Sc 
Projektingenieur Brandschutz 
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13 Anhänge 

13.1 Brandschutzpläne 

 

Gebäude Plan  Nummer Index Datum 

 Lageplan  001  12.12.2023 

Gebäude 

Handwerk 2 

     

 Ebene -1 & 

Baulager 

 002  12.12.2023 

 Ebene 0  003  12.12.2023 

 Ebene +1  004  12.12.2023 

 Ebene +2  005  12.12.2023 

 Dach/ Technik  006  12.12.2023 

Gebäude 

Handwerk 3 

     

 Ebene -1 & of-

fene Mittelga-

rage 

 007 A 12.12.2023 

28.05.2024 

 Ebene 0 & of-

fene Mittelga-

rage 

 008  12.12.2023 

Maßgebend ist der Textteil des Brandschutzkonzeptes. 
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13.2 Löschwasserauskunft 
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Mulde mit Deckel
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3,2m

0,55m 0,8m

Nowgorodstraße

Stellplätze E0
12 Stk. Schulungs-KfZ

Stellplätze E-1
8 Stk. Schulungs-KfZ
Stellplätze E-1
4 Stk. Schulungs-KfZ

HANDWERKSKAMMER (Bestand)

GARAGE (Bestand)

Poller, herausnehmbar
5 Stk.

Poller, herausnehmbar
4 Stk.

Sol. 700-900
StU

 45-50

Sol. 700-900
StU

 45-50

Sol. 700-900
StU

 40-45

StB 400-500
StU

 20-25

StB 400-500
StU

 20-25

StB 400-500
StU

 20-25

StB 500-600
StU

 25-30

StB 500-600
StU

 25-30

StB 400-500
StU

 16-20
StB 400-500
StU

 16-20

StB 400-500
StU

 16-20

HStU
 20-30

HStU
 20-30

HStU
 20-30

HStU
 20-30

HStU
 20-30

UG
Gebäude Handwerk 2
Bau/Verwaltung
Neubau

Baulager

Gebäude
Handwerk 3
KFZ
Neubau

Handwerkskammer

Ernst-Rein-Straße

Nowgorodstraße

12 m

7 m

12
 m

7 m
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Legende

Notwendiger Flur

Notwendige Treppe/Treppenraum

Feuerhemmende Wand

Feuerbeständige Wand

Wand feuerbeständig - Bauart Brandwand

fh

fh
RS

D

Feuerhemmender, dicht- und
selbstschließender Abschluss
Feuerhemmender, rauchdichter und
selbstschließender  Abschluss

Dichtschließender Abschluss

RS Rauchdichter und selbstschließender Abschluss

Fluchtrichtung/Ausgang (1.Rettungsweg)

C
Löschwasser-Entnahmeeinrichtung,  C-Anschluss,
trocken

B Löschwasser-Einspeiseeinrichtung, B-Anschluss

Hochfeuerhemmende Wand
unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung

DS Dicht- und selbstschließender  Abschluss

BSV
hfh Brandschutzverglasung hochfeuerhemmend

Von innen nach außen feuerbeständiges Dach

FS
AT

Fahrschachtabschluss nach DIN 4102-5 oder DIN
18090 bzw. DIN 18091 DIN EN 81-58

BSV
fh Brandschutzverglasung feuerhemmend

Schacht

N

Decken-
durchbruch

Schacht

Decken-
durchbruch

Fundamentüberstand

J

I

H
G

F

74.49 m²

E

2.-01.21b D

C

Ausbilder Betonbbau

B

A

10.50 m²

1.19_4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.-01.20b

18

Ausbilder Straßenbau

19

9.75 m²

1.19_11

J

I

H
G

F

E

Bereich BP 0,70m

D

C

B

A

1225.56 m²

Bereich BP 1m

491.49 m²

Aufzüge

13.38 m²

2.-01.90

Aufzug
11.04 m²

0.1_3

2.-01.17b

Ausbilder Straßenbau
9.16 m²

1.19_9

2.-01.71

Flur
42.20 m²

0.1_1

2.-01.18b

Ausbilder Straßenbau
9.16 m²

1.19_10

12.00

4.10

1.10

3.00

130

9.00

4.00 4.00 4.00

4.00 4.00

1.30

7.63

3.50

3.30

2.58

9.00

1.55

0.80

1.20

0.54

165

605

5.00

9.00

12.00

120 120

110

1.45 1.50

126

145

120

0.50

0.50

0.80

1.93

1.55

0.80

1.20
0.54

2.-01.27

Putzmittel
6.68 m²

2.11b

43 Spinde H
davon 17 gleichzeitig nutzbar

erweiterbar auf 48 Spinde
davon 15 gleichzeitig nutzbar

rollstuhlgerecht

2.-01.26

Lager Straßenbau

2.-01.80

TRH 1

9.92 m²

32.23 m²

1.20_11b

0.1_2

5 Spinde D
davon 4 gleichzeitig nutzbar

erweiterbar auf 7 Spinde
davon 3 gleichzeitig nutzbar

9 Spinde
davon 3 gleichzeitig nutzbar

2.-01.25

ELT / EDV
8.72 m²

5.1_11E
2.-01.23

2.-01.72

Lager Straßenbau

Flur

50.58 m²

7.09 m²

1.20_11a

0.1_1

2.-01.24

Lager Betonbau
50.58 m²

1.20_4

9 Spinde
davon 3 gleichzeitig nutzbar

erweiterbar auf 10 Spinde
davon 2 gleichzeitig nutzbar

2.-01.71

Flur
193.04 m²

0.1_1

2.-01.11

NSHV
16.74 m²

5.1_11D

2.-01.15a

ELT / Serverschränke
9.67 m²

5.1_11B

2.-01.70

Flur
185.63 m²

0.1_1

Waschplatzmit Abscheider

2x Zapfstelle

KW/ WW

Not-Aus ?

2x

1

Not-Aus ?

2x

1

KW KW

2x

Not-Aus

UV

Freischaltung Steckdosen

durch Ausbilder

2-3 Stromkreise

2x

32A

Not-Aus

2x

2x

32A

Not-Aus

2x

KW KW

KW

KW/ WW

KPS

2x

2x

2x

Not-Aus ?

1

2x

32A

3,0/ 5,0 kW

20A/5,2/ 4,0 kW

20A/5,2/ 4,0 kW

32A

2x

32A

2x

32A

2x
2x

32A

2x

32A

2x

32A

Freischaltung Steckdosen

durch Ausbilder 2-3 Stromkreise

2x

32A

Not-Aus

2x

KW

KW

UV

2x

Not-Aus

1

2x

1

3x 3x2x

2x

1

1

3x2x 3x

32A

R-SL R-SL
R-SL

R-SL

Alternativ stellflächefür Maschinen/Geräte

Alternativ stellflächefür Maschinen/Geräte

2x

2x Zapfstelle

Armaturen mit langem Ausleger

und hohem Auslaufpunkt,

KW KW

mit Schlachauflaufrolle

Armaturen mit langem Ausleger

und hohem Auslaufpunkt,
mit Schlachauflaufrolle

Armaturen mit langem Ausleger

und hohem Auslaufpunkt,
mit Schlachauflaufrolle

Armaturen mit langem Ausleger

und hohem Auslaufpunkt,
mit Schlachauflaufrolle

KW/ WW

2.-01.15b

Not-Aus ?

2x

ELT / Technik

1

32A

2x

7.63 m²

20A/5,2/ 4,0 kW
20A/5,2/ 4,0 kW

Rüttelplatte

5.1_11A

RP

RP

2x

2x

2x

2x 2x 2x

2x

2x

Rüttelplatte

RP

RP

2x2x

Steine Steine Steine

Waschplatz: Doppelwerkbeckenmit Abscheider Waschplatz: Doppelwerkbeckenmit Abscheider

2x Zapfstelle

Waschplatz: Doppelwerkbeckenmit Abscheider

Geh-Hoch-Hubwagen

elektr.

2x

2x

RP

RP

2x2x

2x

8x

Akkuladestation

Akkuladestation

2x

Not-Aus

8x

2.-01.16

Akkuladestation

8x

Lager Straßenbau

Akkuladestation

8x

2x

46.49 m²

Not-Aus

Akkuladestation

8x

1.20_9

3-4 Ebenen mögl.

 6x Regalreihen mit

162-216 Paletten/ Gitterboxen

je 9 Paletten/Gitterboxen

120/70/73

4x

KW

EIM

Frischbetonstrecke

Zu- und Abluftventileals Brandschutzventile ?nach DIN 4102,Teil 6, im Brandfallselbstschließend.

Wasserbecken,

Laborspülbecken

Druckprüfmaschine

2x

2x

2x

4x

mit Schlammfang

beheizt mit Thermostat

KW

Heizanlage

2x

Augendusche

WAB
LBS

2x

2x

6x

6x

2x

KW/WW

2x

Gasflasche

Schlagprüfgerät

Bitumenprüfung

Werkbank, Fahrbar

 mit Tischgerät

Sieb-

maschine

4x

Schiene, deckenmontiert mit beweglichen ELT-Boxen

Untertischverkabelung/ Steckdosen

Arbeitsinsel

12 Plätze

Türe verschieben

MUSTER LAGERRAUM

Durgangsbreite mindestens 1,50 m

Penetrometer
Ring-und

Kugelautomat

Anschluss Siebmaschinen

Hubwagen mit Standardpalette

via Aufzug in Ebene +2

VERMESSUNG

Baukreissäge +Absaugung mobil Bauk reissäge +Absa ugung mo bil

Baukreissäge +Absaugung mobilBaukreissäge +Absaugung mobil

160/80/73

*1

160/80/73

*1

R-SL
R-SL

R-SL

R-SL
R-SL

2.-01.82

R-SL

UV

TRH 3

DSM

BS

HW-GAB

*1

124.02 m²

GHW

Absaugung
Gefahrstoffarbeitsplatz

0.1_2

510 m³/h über Dachventilator

Differenzdruck 99 Pa

*1

HW-GAB

*1

2.-01.92

Aufzug 1
1.89 m²

0.1_3
2.-01.93

Aufzug 2
1.89 m²

0.1_3

2.-01.17a

Bauhalle Straßenbau
239.46 m²

1.8_1
2.-01.18a

Bauhalle Straßenbau
241.00 m²

1.8_2

2.-01.19

Lager Straßenbau
49.11 m²

1.20_10

2.-01.81

TRH 2
25.08 m²

0.1_2

2.-01.20a

Bauhalle Straßenbau
232.30 m²

1.8_3
2.-01.21a

Bauhalle Betonbbau
235.06 m²

1.2

2.-01.65

UK H
32.10 m²

1.21_1.1A
2.-01.64

UK D
5.69 m²

1.22_1.1A
2.-01.65a

WR H
9.61 m²

1.21_1.2A

2.-01.64a

WR D
5.05 m²

1.22_1.2A

2.-01.13

MSP
21.76 m²

5.1_1

2.-01.12

Trafo 1
11.19 m²

5.1_2
2.-01.10

BOS
5.01 m²

5.1_5

2.-01.09

BMA
5.80 m²

5.1_4
2.-01.07

SiBe
5.80 m²

5.1_6

2.-01.08

ELA
5.01 m²

5.1_7
2.-01.05

Hausanschluss
23.99 m²

5.1_9

2.-01.22

Technikzentrale
34.87 m²

5.1_10

2.-01.14

ELT / EDV
9.67 m²

5.1_11C

2.-01.06

Druckluft
35.20 m²

5.1_8
2.-01.63

WC D
7.37 m²

1.22_1.3A
2.-01.62a

WC bar.
5.51 m²

1.22_3A
2.-01.62

WC H
20.10 m²

1.21_1.3A

Auslass NW UG

2.-01.04

Betonprüfung
38.68 m²

1.3
2.-01.03

Schmutztheorieraum
34.72 m²

1.18_2
2.-01.02

Schmutztheorieraum
34.67 m²

1.18_1
2.-01.01

HM-Werkstatt
31.71 m²

2.9

2.-01.61b

WC Ausbild.
3.54 m²

1.23_1.3B

2.-01.61a

WC Ausbild.
3.29 m²

1.23_1.3.1A

2.-01.61

WC Ausbild.
3.27 m²

1.23_1.3A

2.-01.60c

WR Ausbild.
4.14 m²

1.23_1.2A

2.-01.60a

UK Ausbild.
6.95 m²

1.23_1.1A

2.-01.60b

WR Ausbild.
4.14 m²

1.23_1.2B

2.-01.60

UK Ausbild.
6.95 m²

1.23_1.1B

Außen-Materiallager
236.63 m²

F7a
Außen-Materiallager
160.60 m²

F7b

75.52

75.105
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3
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515 12 38 18.08 9 20 18.34 25 24 3.885 24 16.25 95 24 16.06 65 3075
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515
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10 12

28
8.
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65

24
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59
5
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59
5

24
2.
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85

30
16

.3
7

60
51

5

4.095 10

30

10 6.4015 20 13.55 5 10

30

10 15.99 5 35 12.13 35 21.0285

4.9615 1.55
1.55

2.50 1.55
1.55

99 30
30

3.00 30
30

2.50 30
30

2.50 1.20
1.55

1.80 1.20
1.55

17.12 6 2.26
2.40

1.86 5 3.51
2.40

1.86 5 2.26
2.40

21.5675

10

12

28 3.725 24

10
3.7915 24 2.38 24 3.266 24 2.26 24 2.16 10

24
6.241 24 4.338 24 9915 15 5.3085 24 6.566 24 5.8945 24 5.8855 24 5.384 35 1.87 24 1.20 35 24 2.025 24 2.025 35 3.825 18

12

18

22

11 5

3275
615 7.635

3.51
615 7.635

3.51
615 7.635

3.51
615 7.635

3.51
615 7.635

3.51
615 7.635

3.51
615 7.635

3.51
615 7.635

3.51
615 7.635

3.51
615 3275

13
.6

5
25

3.
63

5

3.5
1

17
.6

1
5

30
12

.65
8

30
13

.26
8

30
12

.65
8

30
13

.25
8

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

2 Aufzüge
für je 10 Pers.

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

3.1875 7.635

3.51
10.57 75 7.635

3.51
3.187

fh

fh
RS

fh
RS

fh
RSfh

fh
RS

fh
RS

fh

fh

fh

fh

fh
RS

fh
RS

fh
RS

fh
RS

fh
RS

fh

C

B

C

Lichtschacht
Lichtschacht

FS
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Legende

Notwendiger Flur

Notwendige Treppe/Treppenraum

Feuerhemmende Wand

Feuerbeständige Wand

Wand feuerbeständig - Bauart Brandwand

fh

fh
RS

D

Feuerhemmender, dicht- und
selbstschließender Abschluss
Feuerhemmender, rauchdichter und
selbstschließender  Abschluss

Dichtschließender Abschluss

RS Rauchdichter und selbstschließender Abschluss

Fluchtrichtung/Ausgang (1.Rettungsweg)

C
Löschwasser-Entnahmeeinrichtung,  C-Anschluss,
trocken

B Löschwasser-Einspeiseeinrichtung, B-Anschluss

Hochfeuerhemmende Wand
unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung

DS Dicht- und selbstschließender  Abschluss

BSV
hfh Brandschutzverglasung hochfeuerhemmend

Von innen nach außen feuerbeständiges Dach

FS
AT

Fahrschachtabschluss nach DIN 4102-5 oder DIN
18090 bzw. DIN 18091 DIN EN 81-58

BSV
fh Brandschutzverglasung feuerhemmend

Schacht

N

4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125

Schacht

Schacht

J

I

H
G

F

E

D

C

B

A

4.
62

5
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25

2.00.90

Aufzug

1 2 3

0.1_3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125

J

I

H
G

F

E

D

C

B

A

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
62

5

3.
70

5
54

.5

3.
70

5
54

.5

2.00.08b

Ausbilder Mauern
1.19_1

2.00.93

Aufzug 1
0.1_3

2.00.94

Aufzug 2
0.1_3

2.00.09b

Ausbilder Mauern
1.19_2

2.00.10b

Ausbilder Stuck und Trockenbau
1.19_8

2.00.80

TRH 1
0.1_2

2.00.12b

Ausbilder Fliesenlegen
1.19_5

2.00.11b

Ausbilder Mauern
1.19_3

2.00.82

TRH 3
0.1_2

2.50

2.75

2.75

3.20

3.00

1.50

1.90

3.25

1.50

1.90

1.80

**

130

130

120

**

120

130

120

1.03

1.50

120

120

120 120

2.20

1.40

85 85130 85

85

115

0.50

0.50

0.80

1.93

1.55

0.80

1.20
0.54

rollstuhlgerecht

Ka
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m
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Sn

ac
ka

ut
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at

2.00.18

ELT / EDV
5.1_11G

2.00.71

Flur
0.1_1 2.00.17

Lager Fliesenlegen
1.20_5

2.00.16

Lager Mauern
1.20_3

2.00.72

Flur
0.1_1

2.00.15

Lager Stuck
1.20_8a

2.00.70

Flur
0.1_1

2.00.14

Lager Mauern
1.20_2

2.00.81

TRH 2
0.1_2

2.00.13

Lager Mauern
1.20_1

2.00.07

ELT / EDV
5.1_11F

Stellfläche für 8 Arbeitsplätze

Stellfläche für 4 Arbeitsplätze

Drehsieb

Bodenwaschplatz + Doppelwerkbeckenmit Abscheider

2x Zapfstelle

KW KW

2x

KW/ WW

2.00.08a

Not-Aus ?

2x

Bauhalle Mauern

1

2x 2x

Not-Aus ?

2x

1

UV

1.1_1

Freischaltung Steckdosen

2-3 Stromkreise

mit Handtuchrollenspender
Armaturen mit langem Ausleger

und hohem Auslaufpunkt,

Stellfläche für 4 Arbeitsplätze
Stellfläche für 8 Arbeitsplätze

Waschplatz: Doppelwerkbeckenmit Abscheider
2x Zapfstelle

KW KW

2x

2x Zapfstelle

KW/ WW

KW KW

Not-Aus ?

2x

1

Not-Aus

UV

Freischaltung Steckdosen

2-3 Stromkreise

Armaturen mit langem Ausleger

Koje

2x
2x

2x
2x

Gipskartonplatten2 x1,25 m

2x

4x
4x

4x
4x

2x
2x

2x
2x

2x

2x Zapfstelle

KW KW

2x

Not-Aus ?

2x

Freischaltung Steckdosen

2-3 Stromkreise

Stellfläche für 8 Arbeitsplätze

Stellfläche für 4 ArbeitsplätzeStellfläche für 4 Arbeitsplätze

2x

Mischplatz

2x Zapfstelle

KW KW

2x

4x

2x
2x

Koje

4x
4x

4x

4x

2x
2x

70/55/76

1

3x 3x2x

1

1

2x

1

1 4x 4x 4x 4x

mit Handtuchrollenspender
Armaturen mit langem Ausleger

und hohem Auslaufpunkt,

2x

1

70/55/76

1

2x

1

1

3x 3x2x

1

1

2x

1

2x

KW

KW/ WW

Not-Aus ?

2x

UV

Freischaltung Steckdosen

2-3 Stromkreise

1

2x

1

1

2x

1

1 4x 4x 4x 4x

und hohem Auslaufpunkt,

mit Handtuchrollenspender

und hohem Auslaufpunkt,

UV

Waschplatz: Doppelwerkbeckenmit Abscheider

Waschplatz: Doppelwerkbeckenmit Abscheider

2x2x

Waschplatz: Doppelwerkbeckenmit Abscheider

Akkuladestation

8x

Akkuladestation

8x

Akkuladestation 8x

Akkuladestation

8x

2x 2x

2x 2x

2x
2x

2x
2x

2x

2x

2x2x3x

2x

2x2x

2x

Erste-Hilfe-Schrank

Schrankmit Trage

KW

Steintrocknung

MUSTER LAGERRAUM

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

Not-Aus

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A

2.00.09a

A
A

Bauhalle Mauern

A

1

A
A

A
A

1.1_2

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

160/80/73

*1

Stapler

mit Handtuchrollenspender
Armaturen mit langem Ausleger

160/80/73

45/60/60

Büro-

container

160/80/73

45/60/60

Büro-

container

160/80/73

*1

Not-Aus

1

160/80/73

45/60/60

Büro-

container

*1

Not-Aus Not-Aus

GHW

Akkuladestation

8x

Liege

80/45/220
80/45/220

80/45/220
80/45/220

80/45/220

80/45/220
80/45/220

80/45/220

2x

*1

2x

*1

2x

*1

2x

*1

*1

2x

*1

2x

*1
*1

+

RmD

HW-GAB

2.00.10c

Lager Stuck
1.20_8b

2.00.10a

Bauhalle Stuck und Trockenbau
1.7

2.00.11a

Bauhalle Mauern
1.1_3 2.00.12a

Bauhalle Fliesenlegen
1.4

2.00.06

Schmutztheorie
1.18_3

2.00.05

Theorie-/Simulatorraum
1.24_9

2.00.04

Erste-Hilfe
2.8

2.00.63

UK D
1.22_1.1B

Auslass NW EG

2.00.63a

WR D
1.22_1.2B

2.00.62a

WR H
1.21_1.2B

2.00.62

UK H
1.21_1.1B

2.00.61

WC D
1.22_1.3B

2.00.60

WC H
1.21_1.3B

2.00.60a

WC bar.
1.22_3B

2.00.03

Theorie
1.24_2

2.00.02

Theorie
1.24_8

2.00.01

Schmutztheorie
1.18_4

2.00.00

Empfang
2.15a

F10.1
Pausenfreifläche

75.52

35
.6

45

35
.6

45

75.52

51
5 1

2 12
10

.4
05

24
2.

20
28

3.
98

30
16

.6
7

18 12
51

5

51512

12
30.0165 24 10.76 24 16.25 3 24 16.26 1 12

12
515

51
5 1

2 12
9.

14
65

24
3.

49
85

24
3.

98
30

16
.6

7
18 12

51
5

51512

12
3.885 24 5.699 20 8.2135 20 3.317 24 2.00 20 6.0055 24 993 15 5.3085 24 9.081 5 20 9.061 5 24 5.9275 24 12.12 85 12

12
515

32
75

7.
06

25
1.

81
25

3.5
1

4.
86

5
3.

63
5

3.5
1

17
.6

1
5

32
75

3275
615 3.51

3.51
615 3.51

3.51
615 3.51

3.51
4.74 3.51

3.51
615 3.51

3.51
615 3.51

3.51
4.74 3.51

3.51
615 3.51

3.51
615 3.51

3.51
615 3.51

3.51
615 3.51

3.51
4.74 3.51

3.51
615 3.51

3.51
615 3.51

3.51
4.74 3275

32
75

7.
06

25
1.

81
25

3.5
1

4.
86

5
3.

63
5

3.5
1

17
.6

1
5

32
75

3275
4.74 3.51

3.51
2.365 1.76

3.51
615 3.51

3.51
2.365 1.76

3.51
18.86 5 1.76

3.51
615 3.51

3.51
2.365 1.76

3.50
615 3.51

3.51
4.74 3.51

3.51
615 7.635

3.51
4.125 615 3275

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

2 Aufzüge
für je 10 Pers.

D D fh

fh

fh
RS

D D D D D
D

RS RS

fh
RSfh

DRS

RSfh
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B

B

D

C

FS
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Legende

Notwendiger Flur

Notwendige Treppe/Treppenraum

Feuerhemmende Wand

Feuerbeständige Wand

Wand feuerbeständig - Bauart Brandwand

fh

fh
RS

D

Feuerhemmender, dicht- und
selbstschließender Abschluss
Feuerhemmender, rauchdichter und
selbstschließender  Abschluss

Dichtschließender Abschluss

RS Rauchdichter und selbstschließender Abschluss

Fluchtrichtung/Ausgang (1.Rettungsweg)

C
Löschwasser-Entnahmeeinrichtung,  C-Anschluss,
trocken

B Löschwasser-Einspeiseeinrichtung, B-Anschluss

Hochfeuerhemmende Wand
unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung

DS Dicht- und selbstschließender  Abschluss

BSV
hfh Brandschutzverglasung hochfeuerhemmend

Von innen nach außen feuerbeständiges Dach

FS
AT

Fahrschachtabschluss nach DIN 4102-5 oder DIN
18090 bzw. DIN 18091 DIN EN 81-58

BSV
fh Brandschutzverglasung feuerhemmend

Schacht

N

4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125

Schacht

Schacht

Hauptverteilung
ELT

J

I

H
G

F

2.01.90

E

D
Aufzug

C

B

A

11.04 m²

4.
62

5
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25

0.1_3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125

J

I

H
G

F

E

D

C

B

A

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
62

5

3.
70

5
54

.5

3.
70

5
54

.5

2.01.62a

WR H
12.31 m²

1.21_1.2C

2.01.62

UK H
22.08 m²

1.21_1.1C
2.01.63

UK D
7.35 m²

1.22_1.1C

2.01.70

Flur
292.65 m²

0.1_1

2.01.63a

WR D
4.10 m²

1.22_1.2C

2.01.80

TRH 1
38.11 m²

0.1_2

2.01.81

TRH 2
31.76 m²

0.1_2

5 Spinde D
davon 5 gleichzeitig nutzbar

erweiterbar auf 10 Spinde
davon 3 gleichzeitig nutzbar

31 Spinde H
davon 10 gleichzeitig nutzbar

erweiterbar auf 40 Spinde
davon 5 gleichzeitig nutzbar

rollstuhlgerecht

2.01.82

TRH 3
31.64 m²

0.1_2

2.01.71

Flur
173.28 m²

0.1_1

2.01.15b

Ausbilder multifunktional
10.50 m²

1.19_13

2.01.93

Aufzug 1
1.89 m²

0.1_3
2.01.94

Aufzug 2
1.89 m²

0.1_3

2.01.12

Ausbilder Zimmern
10.70 m²

1.19_7
2.01.11

Ausbilder Zimmern
10.70 m²

1.19_6

2.01.17

ELT / EDV
24.14 m²

5.1_11I
2.01.20

Lager Zimmern
50.00 m²

1

1.20_6

2x

1 4x 4x 4x

1

2x

1

1

4x

2x

1

1

3x2x 3x

mit Handtuchrollenspender
Armaturen mit langem Ausleger

und hohem Auslaufpunkt,

2x

2.01.21

2x

1

Lager Zimmern

1

2x

1

49.91 m²

4x

1

2x

2x

1.20_7

3x 3x2x

1

4x 4x

1

1

2x

1 4x 4x 4x

1

2x

1

1

4x

2x

1

2x

1 4x 4x 4x

1

2x

1

1

4x

2x

2x

2x 2x

KW/ WW KW KW

2x

Podest

KSM

FKS

HOB-4

BS

32A/ 5,5 kW

3 kW

63A/18 kW

8 bar

2,2 kW

V=3550m³/h

V= 620 m³/h

V=1150 m³/h

V=1100 m³/h

BS

Not-Aus

2x

4 kW

6-7 bar

Not-Aus ?

2x 2x

Not-Aus ?

2x2x

V= 620 m³/h

mit Handtuchrollenspender

Armaturen mit langem Ausleger

und hohem Auslaufpunkt,

KW/ WW

UV

Freischaltung Steckdosen

2-3 Stromkreise

4 kW

FRM-TI

DH

AH

HSA +Verrohrung

FKS

32A

7,5 kW

4 kW

Not-Aus

V=1600m³/h

Vmax: 8.000-10.00 m³/h

>73 dB(A)3.930 /1.030 /2.560 mm1.080 kg

32A/11 kW

2x

2x

2x

32A

V=1600m³/h

6-7 bar

KPS +Absaugung mobil

4 kW

V=1200 m³/h

ABS

32A/ 3kW

2x

2x

Not-Aus

KW

mit Handtuchrollenspender
Armaturen mit langem Ausleger

und hohem Auslaufpunkt,

2x

2x

KW

2x

Not-Aus

BKS

3 kW

2x

2x

2x

Not-Aus

KW

mit Handtuchrollenspender
Armaturen mit langem Ausleger

und hohem Auslaufpunkt,

1

2x

1

2x

4x
4x

2x

4x

4x
4x

2x

4x

2x

2x

2x

2x

KW/ WW

Not-Aus ?

2x

UV

Freischaltung Steckdosen

2-3 Stromkreise

Not-Aus ?

2x

Freischaltung Steckdosen

2-3 Stromkreise

KW

UV

4x
4x

2x

4x

2x

Not-Aus

KW

BKS

1

2x
3x

2x
3x

4x

2x

2x

2x2x

2x

2x

2x2x

2x2x

2x

Akkuladestation
8xAkkuladestation

8x

Akkuladestation 8x

Akkuladestation
8x

1

1

*1 *1 *1

*1

*1

*1 *1

4x

1

4x

Baukreissäge +Absaugung mobilAvola

4x

1

4x

1

*1

1

1

1

*1

*1

*1
*1

Baukreissäge +Absaugung mobilAvola

45/60/60

180/80/65-125

HV

80/45/100
80/45/100

80/45/100

Whiteboard 90x120

45/60/60

180/80/65-125

HV

80/45/220
80/45/220

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

2.01.09

Bauhalle Zimmern
248.24 m²

1.5_1
2.01.10

Maschinenraum inkl. Entstauber
132.80 m²

1.6

2.01.15a

Bauhalle multifunktional
215.41 m²

1.10a

2.01.15c

Bauhalle multifunktional, Lager
23.18 m²

1.10b

2.01.14a

Bauhalle MeisterInnen/ Dachdecker
235.97 m²

1.9
2.01.13

Bauhalle Zimmern
248.41 m²

1.5_2

2.01.14b

Ausbilder MeisterInnen/ Dachdecker
10.50 m²

1.19_12

2.01.18

Lager multifunktional
49.72 m²

1.20_13
2.01.19

Lager MeisterInnen
50.00 m²

1.20_12
2.01.08

ELT / EDV
13.59 m²

5.1_11H

2.01.07

Betriebsrat
20.04 m²

2.24
2.01.06

Theorie
50.00 m²

1.24_5
2.01.05

Schmutztheorieraum
34.20 m²

1.18_6
2.01.04

Theorie
48.46 m²

1.24_6
2.01.61

WC D
7.53 m²

1.22_1.3C
2.01.60

WC H
20.65 m²

1.21_1.3C
2.01.60a

WC bar.
5.51 m²

1.22_3C
2.01.03

Schmutztheorieraum
36.07 m²

1.18_7
2.01.02

Theorie
54.94 m²

1.24_3
2.01.01

Theorie
54.82 m²

1.24_4

BR
H 

0.
00

0
BR

H 
0.

00
0

BRH 0.000 BRH 0.000 BRH 0.000 BRH 0.000 BRH 0.000 BRH 0.000 BRH 0.000 BRH 0.000 BRH 0.000 BRH 0.000 BRH 0.000 BRH 0.000 BRH 0.000 BRH 0.000

BR
H 

0.
00

0
BR

H 
0.

00
0

BRH 0.000BRH 0.000BRH 0.000BRH 0.000BRH 0.000BRH 0.000BRH 0.000BRH 0.000BRH 0.000BRH 0.000BRH 0.000

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

2 Aufzüge
für je 10 Pers.

OKRB 5.8625

D D

RS

D D D fh

fh

DRS

fh
RS

D

D

fh

D fh

fh

fh

fh
RS

C

C

RS

CFS
AT

FS
AT
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Legende

Notwendiger Flur

Notwendige Treppe/Treppenraum

Feuerhemmende Wand

Feuerbeständige Wand

Wand feuerbeständig - Bauart Brandwand

fh

fh
RS

D

Feuerhemmender, dicht- und
selbstschließender Abschluss
Feuerhemmender, rauchdichter und
selbstschließender  Abschluss

Dichtschließender Abschluss

RS Rauchdichter und selbstschließender Abschluss

Fluchtrichtung/Ausgang (1.Rettungsweg)

C
Löschwasser-Entnahmeeinrichtung,  C-Anschluss,
trocken

B Löschwasser-Einspeiseeinrichtung, B-Anschluss

Hochfeuerhemmende Wand
unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung

DS Dicht- und selbstschließender  Abschluss

BSV
hfh Brandschutzverglasung hochfeuerhemmend

Von innen nach außen feuerbeständiges Dach

FS
AT

Fahrschachtabschluss nach DIN 4102-5 oder DIN
18090 bzw. DIN 18091 DIN EN 81-58

BSV
fh Brandschutzverglasung feuerhemmend

Schacht

N

4x

4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125

Bespr.

open
workspace

200/100/74

NW

4x

Sekretariat

NW

4x4x 4x4x

HP = 320mm

2.02.76

4x

HP = 320mm

VF zum Außenbereich

3x

HP = 320mm

3x

HP = 320mm

HP = 320mm

3x

40.80 m²

HP = 320mm

3x

TP = 80mm

4x

TP = 80mm

4x

0.1_1

ca. 2% Gefälle

4x

ca. 2% Gefälle

4x

4x

4x
4x

4x
4x

4x3x

4x

C

4x

2xMW

SM

KS

C

255/100/74

4x

1

Pausenfreifläche

Whiteboard

C

J

2x

I

2x

177.58 m²

H

1

G

2x

C

F
1

F10.2

E

2x

D

2x

C

1

B

2x

A

2x

4.
62

5
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25

2x 2x

1 1

1

2x

KW

1

1

1

2x

2

2x

3

2x

4

2x

5

2x

6

2x

7

1

8

1

9

2x

10

2x

11

2x

12

2x

13

1

14

1

15

1

16

2x

17

2x

18

1

19

2x
4x

2x
4x

2x
4x

Whiteboard

4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125

Whiteboard

2x

2.02.32

2x

2x

Kopierraum

2x

4x

2x

6.68 m²

2x

2x
4x

2.5a

2x

2x
4x

4x

J

2x

I

4x

H

2x

G

2x

F

4x

E

2x

D

2x

C

4x

B

2x

A

4x

2x

1

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
62

5

1

1

1

3x
3x

3x
3x

1

3.
70

5
54

.5

2x

KW

1

2x

2x

3.
70

5
54

.5

1

1

1

2x

2x

2x2x2x2x
2x 2x 2x 2x

1

2xMW

2.02.64

SM KS

Personalumkleide Reinigung

3x 3x 2x

11.00 m²

3x

2x

2x

2.13

2x

2x

KW

Whiteboard

3x

1

1

1

1

1

40x Postfächer

2x

1

2x

2x

KW

Verschiebung Wand+ Türe

2x

1

2x

2x2x 2x

2x 2x

1

2x

1

1

2x

2x

2x

2x
2x

1

1

4x

4x

4x 4x

2x

2x

2x 2x 2x

2x 2x 2x

2x
2x

2x
2x

2x
2x

2x
2x

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

2x

4x

2x
4x4x 4x

3x

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Frankiermaschine

1

1

1

2x

2x

2x

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Garderobenschrank, offen

Lagerung Getränkekisten

Lagerung Getränkekisten

Plotter

KW

KW

45/60/60
45/60/60

180/80/65-125 HV

180/80/65-125HV

45/60/6045/60/60

180/80/65-125HV

180/80/65-125

HV

180/30/200

45/120/120

80/45/220
80/45/220

Whiteboard 90x120

45/60/6045/60/60

180/80/65-125HV

180/80/65-125

HV

180/30/200

Bildschirm 50"

80/45/220

80/45/100
80/45/100

80/45/220

45/60/6045/60/60

180/80/65-125HV

180/80/65-125

HV

180/30/200

45/120/120

80/45/220
80/45/220

Whiteboard 90x120

Bildschirm 50"

45/60/6045/60/60

180/80/65-125HV

180/80/65-125

HV

180/30/200

Bildschirm 50"

45/60/6045/60/60

180/80/65-125HV

180/80/65-125

HV

45/120/120

80/45/220

80/45/100

45/120/120

80/45/220

80/45/100

2.02.44

80/45/100
80/45/220

Aufenthalt MA Reinigung

Whiteboard 90x120

80/45/220

80/45/100

12.51 m²

45/60/60

180/80/65-125

HV

2.12

80/45/220
80/45/220

80/45/100

Bildschirm 50"

80/45/100

45/60/60

180/80/65-125

HV

80/45/220
80/45/100

Bildschirm 50"

80/45/100

45/60/60

180/80/65-125

HV

80/45/220
80/45/100

Bildschirm 50"

80/45/100

Tresor

80/45/100 80/45/100

Bildschirm 50"

Whiteboard 90x120

45/60/60

180/80/65-125 HV

80/80/74

45/60/60

digitales Whiteboard 65"

80/45/100 80/45/100 80/45/100 80/45/100

Kühl-schrankintegriert

60/60/220

Bildschirm 50"

80/45/100 80/45/100 80/45/220

Bildschirm 50"

80/45/100
80/45/100

H220

80/45/100 80/45/100 80/45/220H220

80/45/10080/45/10080/45/100

45/60/60
45/60/60

180/80/65-125 HV

180/80/65-125HV

Bildschirm 50"

80/45/100 80/45/100 80/45/220

H220

80/45/100 80/45/100 80/45/220H220

45/60/60 45/60/60

180/80/65-125

HV

2.02.81

180/80/65-125

TRH 2

HV180/30/200

45/120/120

80/45/220

41.01 m²

Whiteboard 90x120

Bildschirm 50"

80/45/220

0.1_2
Bildschirm 50"

45/60/6045/60/60

180/80/65-125HV

180/80/65-125

HV

180/30/200

45/120/120 80/45/220
80/45/220

Whiteboard 90x120

Bildschirm 50"

Bildschirm 50"

80/45/220

80/45/100 80/45/100 80/45/100 80/45/220

digitales Whiteboard 65"

Whiteboard 90x120

Kühl-schrankintegriert

80/45/100

45/120/120

45/120/120

1

*1

1

*1

1

*1

45/60/60

180/80/65-125HV

180/80/65-125

HV

180/80/65-125

HV

80/45/100
80/45/100

45/120/120

80/45/220

80/45/220
80/45/220

di git ales Whiteboar d 6 5"

45/60/60 45/60/60

80/45/100
80/45/100

80/45/100

80/45/220 80/45/220

Whiteboard 90x120

45/60/60

180/80/65-125HV

45/60/60
45/60/60

180/80/65-125HV

180/80/65-125 HV

80/45/220
80/45/220

80/45/220

80/45/10080/45/100

80/45/100

45/60/60

180/80/65-125HV

80/45/10080/45/100

80/45/220
80/45/220

Whiteboard 90x120

80/45/100

45/60/60

180/80/65-125HV

80/45/10080/45/100

80/45/220
80/45/220

45/60/60
45/60/60

180/80/65-125HV

180/80/65-125 HV

80/45/10080/45/100

180/30/200

45/120/120

80/45/220
80/45/220

80/45/100

Whiteboard 90x120

80/45/100

Bildschirm 50"

Hänge-registratur

Hänge-registratur

80/45/22080/45/22080/45/22080/45/220

digitales Whiteboard 65"

80/45/220

80/45/220

80/45/220
80/45/220

80/45/220
80/45/220

80/45/220

80/45/22080/45/22080/45/22080/45/220

80/45/220

80/45/220
80/45/220

45/120/120

45/120/120

80/45/100
80/45/100

220/100/74

Bildschirm 50"

Bildschirm 50"

Whiteboard 90x120

Bildschirm 50"

80/45/220
80/45/220

80/45/220

digitales Whiteboard 75"digitales Whiteboard 75"

120/45/100

*1

1

*1

80/45/100

80/45/100
80/45/100

80/45/220

45/60/6045/60/60

180/80/65-125HV

180/80/65-125
HV

180/30/200

Bildschirm 50"

45/60/6045/60/60

180/80/65-125HV

180/80/65-125

HV

45/120/120
45/120/120

80/45/100
80/45/100

80/45/220

120/45/100

Kühl-schrankintegriert

60/60/220

80/45/100

H100

220/100/74

80/45/10080/45/10080/45/10080/45/100

80/45/100 80/45/100

2.02.80

Bildschirm 50"

80/45/220

TRH 1

80/45/220

Whiteboard 90x120

45/120/120

37.99 m²

Whiteboard 90x120

80/45/220 80/45/220

0.1_2

80/45/220

80/45/220
80/45/220

80/45/220

Bildschirm 75"

80/45/220

Kühl-schrankintegriert

Kühl-schrankintegriert

Tresor

Hänge-registratur

*1

*1

HW-GAB

Bildschirm 50"

2.02.46

ELT / EDV
7.06 m²

5.1_11K

2.02.45

Lager
26.79 m²

4.1_17

2.02.72

Flur
66.14 m²

0.1_1

2.02.33

Archiv
10.65 m²

2.4

2.02.37

Stuhllager, Lager
20.29 m²

2.18a

2.02.35

Stuhllager, Lager
20.43 m²

2.18b

2.02.70

Flur
62.87 m²

0.1_1

2.02.36

IT / Lagerraum
9.95 m²

4.1_6

2.02.75

Flur KH
86.72 m²

0.1_1.1

2.02.34

Lager, Putzgeräte
9.04 m²

2.11a

80 80 95

120

85130 80 80 85 80 85 80 85 80 95 1308080858085808095 130 80 80 85 85 8085

120

130858080 808080 8585130

120

80 80 85 80 85 80

3 AP
open

workspace

85 80

120

130

**

186

**

108

100100

100

100 100 100 100 100

100

100

130 130

100 100 100 100 100 100 100 100

110

120

100

105

100

101

2.02.73

115

Flur
85.51 m²

140

0.1_1

100
100

106

135

1.55

0.80

0.54

2.02.08

Theorie
36.32 m²

2.02.74

Flur

1.24_7

81.97 m²

0.1_1

2.02.92

Aufzug 1
1.89 m²

0.1_3
2.02.93

Aufzug 2
1.89 m²

0.1_3

2.02.82

TRH 3
39.42 m²

0.1_2

2.02.71

Flur
84.84 m²

0.1_1

2.02.07

MBZ Theorie
71.03 m²

1.15_1
2.02.06

MBZ Theorie
71.03 m²

1.15_2

2.02.60

WC Speisesaal H
26.58 m²

2.23_1.2B
2.02.61

WC Speisesaal D
17.96 m²

2.23_1.1B

2.02.05

Kopierraum
3.91 m²

2.5b
2.02.04

Bau Theorie
71.03 m²

1.11_2
2.02.60

WC Speisesaal H
6.57 m²

2.23_1.2B
2.02.03

Bau Theorie
71.03 m²

1.11_3
2.02.02

Bau EDV Theorie
71.19 m²

1.11_1

2.02.47

Büro 2AP
17.74 m²

4.1_3

2.02.48

Büro 1AP
15.37 m²

4.1_14

2.02.49

Büro FB-Leitung
15.37 m²

4.1_2

2.02.50

Büro 2AP
18.02 m²

4.1_4

2.02.51

Büro Leitung
19.72 m²

4.1_1

2.02.52a

Open Space
26.03 m²

4.1_16

2.02.54

Besprechungsraum
18.65 m²

4.1_15

2.02.55

Teeküche
8.32 m²

4.1_5

2.02.56

Archiv / Registratur
9.99 m²

4.1_8

2.02.57

Kopierraum
6.98 m²

4.1_7

2.02.63a

WC 2 KH
4.04 m²

4.1_13.1.2C
2.02.63

WC 1 KH
4.03 m²

4.1_13.1.1C

2.02.52

Besprechung 1 und 2
43.30 m²

4.1_9
2.02.53

Besprechung 3 und 4
54.62 m²

4.1_11
2.02.27

Büro 2AP
18.38 m²

2.3_1
2.02.26

Besprechung
18.51 m²

2.7_2
2.02.25

Büro 2AP
19.01 m²

2.3_2
2.02.24

Büro 2AP
18.93 m²

2.3_3
2.02.23

Büro 2AP
18.49 m²

2.3_4
2.02.22

Büro 2AP
18.51 m²

2.3_5
2.02.21

Teeküche
10.02 m²

2.6
2.02.20

Serverraum
7.54 m²

2.10_1
2.02.19

Büro 2AP
19.01 m²

2.3_6
2.02.18

Büro 2AP
18.95 m²

2.3_7
2.02.17

Büro 2AP
18.41 m²

2.3_8

2.02.28

Büro FB-Leitung
13.06 m²

2.2_3
2.02.29

Büro 2AP
20.31 m²

2.3_9
2.02.30

Büro FB-Leitung
13.20 m²

2.2_2
2.02.31

Büro FB-Leitung
13.20 m²

2.2_1

2.02.62

WC Personal D
10.02 m²

2.14_1.1A
2.02.62a

WC Personal H
10.02 m²

2.14_1.2A
2.02.38

Lager (inkl. Kühlraum)
11.36 m²

2.20a
2.02.39

Lager
7.62 m²

2.20b

2.02.40

MA Aufenthalt/ UK
2.23 m²

2.22_1
2.02.41

MA Aufenthalt/ UK
2.18 m²

2.22_3

2.02.42

Küche
59.64 m²

2.19

2.02.43

Speisesaal
123.17 m²

2.16

2.02.16

Büro Leitung
18.46 m²

2.1

2.02.15

Büro 2AP
18.46 m²

2.3_10

2.02.14

Besprechung
18.46 m²

2.7_1

2.02.13

Büro 2AP
18.59 m²

2.3_11

2.02.11

Serverraum
5.02 m²

2.10_2
2.02.12

Serverraum
5.11 m²

2.10_3

2.02.09

ELT / EDV
9.58 m²

5.1_11J

2.02.10

Dezentraler Aufenthalt
21.16 m²

2.17

2.02.01

Empfang Verwaltung
48.42 m²

2.15b

RWA

18 Stg.
16.8 / 29.0

Hublift
Dimensionen i. Kl.

35
.6

45

35
.6

45

75.52

51
5

12 12
10

.4
05

24
2.

20
28

4.
01

24
3.

59
55

20
3.

59
55

24
4.

21
55

24
4.

61
4

18

12
51

5

515 12

12
5.316 20 2.50 24 3.905 20 4.0185 4.0315 20 1.60 20 2.125 20 3.925 20 3.925 20 8.05 20 3.925 20 3.8985 24 6.6615 20 5.28 24 7.655 20 4.2735 12

12
515

51
5

12 12
10

.8
3

24
1.

81
5

24
4.

01
24

1.
90

5
20

3.
49

65
24

3.
47

3
20

3.
47

3
24

3.
47

3
18

12
51

5

515 12

12
3.885 24 4.4895 20 8.78 20 8.78 24 4.782 15 2.8945 24 8.78 20 8.78 20 8.80 24 8.0035 24 3.885 12

12
515

75.52

32
75

7.
06

25
1.

81
25

3.0
1

4.
86

5
3.

63
5

3.0
1

2.
43

75
1.

81
25

3.0
1

2.
43

75
1.

81
25

3.0
1

2.
43

75
1.

81
25

3.0
1

2.
43

75
1.

81
25

3.0
1

61
5

32
75

3275
2.365 1.76

3.01
2.365 1.76

3.01
2.365 1.76

3.01
2.365 1.76

3.01
2.365 1.76

3.01
2.365 1.76

3.01
2.365 1.76

3.01
2.365 1.76

3.01
2.365 1.76

3.01
2.365 1.76

3.01
2.365 1.76

3.01
2.365 1.76

3.01
615 3.51

3.01
615 1.76

3.01
2.365 3.51

3.01
615 3.51

3.01
615 1.76

3.01
2.365 1.76

3.01
2.365 3275

32
75

7.
06

25
1.

81
25

3.0
1

4.
86

5
3.

63
5

3.0
1

61
5

1.
81

25

3.0
1

2.
43

75
1.

81
25

3.0
1

2.
43

75
1.

81
25

3.0
1

2.
43

75
1.

81
25

3.0
1

2.
43

75
32

75

3275
4.74 3.51

3.01
2.365 1.76

3.01
615 3.51

3.01
2.365 1.76

3.01
615 3.51

3.01
12.99 3.51

3.01
615 1.76

3.01
2.365 3.51

3.01
615 1.76

3.01
2.365 3.51

3.01
615 1.76

3.01
2.365 3.51

3.01
615 3.51

3.01
4.74 3275

18 Stg.
17.1 / 29.0

11 Stg.
17.1 / 29.0

18 Stg.
16.8 / 29.0

RWA

2 Aufzüge
für je 10 Pers.

Schacht

Schacht

Wartebereich

Anlaufpunkt
Verwaltung

Wartebereich

Wartebereich

KH

EmpfangHBZ

Verwaltung - öffentlicher BereichVerwaltung - zugangsbeschränkter Bereich

1.
46

51
1.

36
10

RS fh
RS

D
fh

RS

D
RS

CC

D D D
D D

D

D

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●

fh●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●

fh

fh

fh
RS

fh
RS

fh

fh

DD

D

C

D

BSV
fh

BSV
fh
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Legende

Notwendiger Flur

Notwendige Treppe/Treppenraum

Feuerhemmende Wand

Feuerbeständige Wand

Wand feuerbeständig - Bauart Brandwand

fh

fh
RS

D

Feuerhemmender, dicht- und
selbstschließender Abschluss
Feuerhemmender, rauchdichter und
selbstschließender  Abschluss

Dichtschließender Abschluss

RS Rauchdichter und selbstschließender Abschluss

Fluchtrichtung/Ausgang (1.Rettungsweg)

C
Löschwasser-Entnahmeeinrichtung,  C-Anschluss,
trocken

B Löschwasser-Einspeiseeinrichtung, B-Anschluss

Hochfeuerhemmende Wand
unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung

DS Dicht- und selbstschließender  Abschluss

BSV
hfh Brandschutzverglasung hochfeuerhemmend

Von innen nach außen feuerbeständiges Dach

FS
AT

Fahrschachtabschluss nach DIN 4102-5 oder DIN
18090 bzw. DIN 18091 DIN EN 81-58

BSV
fh Brandschutzverglasung feuerhemmend

Schacht

N

Schacht

Schacht

Gründach + PV-Anlage

Innenhof

4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125

NW

NW

NWNW

HP = 320mm HP = 320mm HP = 320mm

RWA

HP = 320mm HP = 320mm

HP = 320mm HP = 320mm HP = 320mmHP = 320mm HP = 320mm

HP = 320mm HP = 320mm

HP = 320mmHP = 320mm

J

HP = 320mm

I

HP = 320mm

H

HP = 320mm

G

HP = 320mm

F

HP = 320mm

E

HP = 320mm

D

C

HP = 320mm

B

HP = 320mm

A

TP = 80mm

4.
62

5
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25
4.

25

TP = 80mm

TP = 80mm TP = 80mmNW NW NW

1 2

NW

3 4

TP = 80mm

5

TP = 80mm

6

NW

7 8

TP = 80mm

9

TP = 80mm

10

TP = 80mm

11

ca. 2% Gefälle

12

ca. 2% Gefälle

13

ca. 2% Gefälle

14 15

ca. 2% Gefälle

16

ca. 2% Gefälle

17

ca. 2% Gefälle

18

ca. 2% Gefälle

19

ca. 2% Gefälle ca. 2% Gefälle

Auslass NW EG

Auslass NW UG

4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125

J

I

H
G

F

E

D

C

B

A

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
25

4.
62

5

3.02.80

2.03.01

TRH 1

3.
70

5
54

.5

Technikzentrale

36.65 m²

643.51 m²

3.
70

5
54

.5

0.1_2

5.2_12

2.03.90

Aufzug 1
1.89 m²

0.1_3

UZ
HEA 400

UZ
HEA 400

UZ
HEA 400

UZ
HEA 400

UZ
HEA 400

UZ
HEA 400

UZ
HEA 400

Ö
ffn

un
g 

ca
. 8

m
² f

ür
 F

or
tlu

ft
id

ea
l: 

h 
= 

35
00

 m
m

 / 
b 

= 
25

00
 m

m
An

ga
be

 v
. R

+H

RWA
feuerbeständig

Feld = temporäre Einbringöffnung TGA

RWA

Überströmgitter RA Aufzüge

Rauchableitung

9 Stg.
16.8 / 29.0

22
.8

95
12

.7
5

51
5 1

2 12
21

.3
85

12 12
51

5
12

.7
5

41.25 34.27

41.25 51512

12
32.76 12

12
515

22
.8

95
12

.7
5

51
5 1

2 12
10

.4
05

24
2.

20
28

8.
26

12 12
51

5
12

.7
5

Öffnung ca. 8m² für Fortluft
ideal: h = 2000 mm / b = 4000 mm

Angabe v. R+H

41.25 34.27

41.25 51512

12
28.635 24 3.885 12

12
515

1.
11

5
2.

51 3.5
1

18
.9

425
12

.7
5

41.25 21.19 25 4.01
2.01

5.49 1.26
2.01

1.99 3275

3 STG
15/29

fh
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C
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Notwendige Treppe/Treppenraum
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Notwendiger Flur

Notwendige Treppe/Treppenraum
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Feuerbeständige Wand

Wand feuerbeständig - Bauart Brandwand
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